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Die Umverteilung durch die Alterssicherungssysteme der gesetzlichen Renten­
versicherung (Arbciter-, Angestellten- und knappschaftliehe Rentenversicherung) 
machte 1986 mit rd. 179,6 Mrd. DM, das sind 29,7% des gesamten Sozialbudgets, 
den größten Ausgabenposten aus'. Dieser finanziellen Bedeutung der Rentenversi­
cherung entspricht bei weitem nicht die öffentlich-politische, vielmehr haben sich in 
den letzten Jahren gravierende Veränderungen der rechtlichen Stellung einzelner 
sozialer Gruppen und ihrer materiellen Sicherung weitgehend unbemerkt vollzogen. 
Erst die Thematisierung der demographischen Veränderungen, die damit zusam­
menhängenden finam:iellen Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) 
und die angekündigte und inzwischen sich in Umrissen abzeichnende "Strukturre­
form« der gesetzlichen Renlenversicherung haben die politische und wissenschaftli­
che Aufmerksamkeit über einen kleinen Kreis von Experten hinausgehend auf dieses 
Problem gelenkt. Politische Veränderungen, von denen der "produktivistischc 
Kern « der Arbeitsgesellsehaft betroffen wird (z. B. die Änderung des § 116 AFG) 
oder die auf den Widerstand starker und hochorganisierter Interessen stoßen (z. ß. 
die Reform des Gesundheitswesens), sind heftig umstritten, während die renrenpoJi­
tische Arena zu den eher ruhigen gehört. Gleichwohl betreffen rentenpolitische 
Entscheidungen Millionen von alten, kranken und invaliden Menschen, die schlecht 
organisiert sind und über keine starken bzw. gUt organisienen Interessengruppen 
verfügen, die über Legitimationsentzug politischen Druck ausüben könnten. 
Die folgenden Überlegungen zeichnen, ausgehend von den Prinzipien der Rentenre­
fonn '957, die Entwicklungslinien des RentenrechlS in der Nachkriegszeit nach und 
beziehen die Auswirkungen auf die materielle Lage im Alter ein, wobei der 
Schwerpunkt auf der Zeit nach der ökonomischen Krise 1974/75 liegen wird. 

I. Strukturre/orm ohne Sozialre{orm: Die Rentenreform /957 

Die 1957 verabschiedete Refonn der GRV kann als ~epochemachende Strukturre­
form"J in der Geschichte der Remenpolicik bezeichnet werden. Die in ihr verwirk­
lichten Prinzipien formulieren Grundlagen, hinter die man nicht ohne Aufgabe 
grundsätzlicher sozialstaatlicher Kembereiche zurückfaUen kann . 

I Die folsend~n Ausführungen Sind elno crhcblico gckürLI" f.usung eines glOlchnl!l\lgen Arb",uplp,ers 
au. dem Forschungs.<chwcrpunk. Soz.:t.Ipolilik dC'S InSUlUts lür Poliuscht Wi5ScnschaI. der Umversllä. 
Hannover. jurgen Seifen und Su,anne Benzl .. d3nke Ich (ur Hin",elSe, dentn ,ch 1Ilcrdins, noch. 
IlTlmcr gefolgt bin. 

1 Sozlalbudgct 1986. M.'en~;cnband, Bonn '986, S. 12. 

) Hackens, SotJLlpoli.ische Enl.<chcldungcr. Im N.chkncg,dcul.<chland . Alli;~ne und deuuch. SOZial. 
vcrsichcrunsspoli.ik '94?-'951, SIUlIg:lfI '980, S . • 6 . 
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Wahrend die erste Legislaturperiode der Nachkriegszeit (1949-1953) sich haupt­
sächlich mit der unmittelbaren Bewältigung der Nachkriegsfolgen beschäftigt haue<, 
wurde in der zweiten Legislaturperiode das Thema einer grundlegenden Rentenre­
form - auch im Hinblick auf die Bundestagswahl 195i - bearbeitet, das seinen 
Höhepunkt in den am 23.2.1957 verabschiedeten Rentenreforrngesetzen6 fand. So 
epochemachend der Entwurf für die Strukturreform der gesetzlichen Rentenversi­
cherung war. so muß diese gesetzgeberische Maßnahme gleichwohl auf dem Hinter­
grund einer Restauration der organisatorischen und institutionellen Systeme der 
sozialen Sicherung im Rahmen der Prinzipien Bismarckscher Sozialpolitik gesehen 
werden. Vorschläge einer einheitlichen zemralisienen Kranken-, UnfaJl- und Ren­
tenversicherung, die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf fast alle Erwerbstäti­
gen und die Emräumung einer Zweidriuelmajoritiit der Gewerkschaften in der 
Selbstverwaltung dieser Zentral versicherungen, wie es der Enrwurf für ein gesamt­
deutsches Sozialversicherungsgesetz des alliierten Kontrollrats von 1946 vorsah, 
konnten wegen heftigen Widerstandes von deutscher Seite - auch von Gewerkschaf­
ten und Sozialdemokratie - nicht verwirklicht werdcn]. Für das von einer sozialen 
Rentenversicherung prinzipiell zu lösende Problem. nach Aufgabe der Erwerbstä­
rigkeit aus alters- und/oder gesundheitlichen Gründen die materielle Existenz des 
ehemals Lohnabhängigen und seines Unterhaltsverbands zu sichern, gab es in der 
Nachkriegsgeschichte ebenfalls unterschiedliche institutionelle Vorstellungen. wo­
bei sich eine wichtige Strömung am 1941 in England veröffentlichten Beveridge­
Plan orientierteS. Dennoch waren die spezifisch deutschen sozialpolitischen Tradi­
tionen9, die sich an einem gegliederten, beitragsfinanzierten System der Sozialversi­
cherungen orientierten, in allen Parteien und Verbänden dominierend. 

Das PrinZIp der Dynamisierung als Grundmodell sozi.alstaat/jeher Teilhtlbe 

Für die Charakterisierung der Rentenreform 1957, die in einer ,großen Koalition< 
von CDU/CSU-Regierung und SPD-Opposition gegen erbitterten Widerstand aus 
dem eigenen Regierungslager und verschiedenster Interessengruppen durchgesetzt 
wurde, sind folgende Aspekte zentral: 
J. Die Renten wurden um rd. 60% angehoben, um einmalig die miserable materielle 
Lage der Sozialrentner zu verbessern'o und um ein akzeptables Ausgangsniveau für 

4 D~(.: Hockens, •. a. O. (FN j). S. I~) Ir; KJcinheoz/Lampen. Zwei J2hnchn.c SO:L,>lpoliok UI der 
B)U), il): ORDO, 12.]g. ('970), s .• 06ff.; Peters, Die Gcschkhte der s01..alen VersIcherung. S!.Augu­
.tln 197&, S. 189 fI. 

5 Hermann. ReOlenversicherung..ts politisches POIenuaI, In: DRV '987. S. )78 If. 
6 Gesell. zur Neurc-gclung d .. Re<:hlJ der Renlenve .... c.hcrung der A,beu>er (A,bellerrenlenvers,che­

rungs-Nturq:clung,gcse11. ArVNG) BGBI '957 (, S. 45 11.; Gesetz zur Neurege!ung des Rechts der 
Rentenversicherung der Angc"elhen (AngeSleihenve .... icherung,s-Neur.gelungsgese.z AnVNG) BGBI 
1957 I, S. 88 H. 

7 Hockeru, •.•. o. (FN 3). S. )"9 ff. 
I Di. '951 vom P,,-,:.,vonund det SPD vcrölfe/lllichten .GrundlogeD eines sozialen Geumrplans der 

SPD· weisen -"i . a. in bc·zug .uf eUle Grundrente - erstaunlich. Par,lIden zum Bevendgeplan aul; vgl. 
Hock.lU. Deuts<:he NachkricgssOLialpoli.ik "or dem Hincergrund d~ Beveridge-Plans.ln: Mommsen 
(Hg.), Die F.nt<lehung des WohJIahnssla •• es in GroßbriDnnien und DeutsChland 18(<>-'910, SIung:on 

'97'. S. )25-Ho. 
9 H.(TW'c.h. Die Enrwicklung d •• deuuch.n SozialS"t .... es zwischen bürokrat .. ch., Inslnlmenc:olislerung 

und dcmokr:llischcr Zukunltsvorsorge. in: lUndelzholerlSüß (Hg.). Kon .. ru und Konllikt, H J.hre 
G"mdgesen, BcrlinfNew York, S. 106 fI. 

10 '951 bgcn die Durchschnilt5Versichenenrenten bel den über 65 Jahre :oIten Miinnem in der ArV bei ro. 
110 DM, ln de, AnV bei ,d. I j S DM (di~ Hinrorbliebenenrenten bei 57 DM bzw. 7J DM), wiih,cnd die 
Durchschnituerwcrb<einkommen der Arbeitnehmer bei 36. DM. ,onUt um über zwei Dnttel höher. 
lagm; vgl. Rich«, (Hg.). Die Sozi.lreform. Dokumente und Siellungnahmen. Dok. F X. S, '79; .",h 
Hockens. a . •. O. (fN l). S. '01 H. 
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das Prim:ip der Dynamisierung der Renten zu schaffen. Das bisherige swische 
Verfahren hatte bei der Festsetzung zur Folge, daß trOtZ langer Versicherungszeiten 
nur ein Realwerc der Rente aufgebaut werden konnte, der dem Lebensstandard in 
der Mine der Versicherungsdauer entsprach (bei 40 Versicherungsjahren also dem 
rd. 20 Jahre zurückliegenden); bei der laufenden Gewährung wurde die Diskrepanz 
von Rentenz.ugangs- und Einkommensniveau verdoppelt: bei einer dynamischen 
Lohn- und PreisentWicklung bleibt eine stationäre Sozialleistung notWendig hinter 
dieser zu rück 11 • 

Es kristallisiene sich ein Anpassungsverfahren heraus, das eine Verbindung zwi­
schen Produktivität bzw. Erwerbseinkommen und Remenniveau herstellen sollte, 
um so die relative Position der NichtmehrerwerbsLätigen im Verteilungsgcfüge zu 
erhalten. Es mußte auf zwei Ebenen wirken: Einmal bei den Rentenneuzugiingen 

die Rentenhähe auf ein Niveau heben, das die während eines Zeitraums von bis zu 
50 Jahren eingezahlten Beiträge und die dadurch begründeten Renten an den 
aktuellen Stand der Brunolöhne anpaßt; nur dadurch wird eine relative Stetigkeit 
des Einkommensflusses nach der Aufgabe der Erwerbstätigkeit gewährleistet. Bei 
den laufenden Renten mußte ebenfalls ein dynamisches Element wirken, die diese 
an die aktuelle Lonn- und PreisentWicklung ankoppelt und so ein Auseinanderklat­
fen der Neuzugänge und der laufenden Renten im Niveau verhindert. 
Die Ausgestaltung eines solchen Mechanismus war umstritten: der erste Regie­
rungsenrwurf sah bei Veränderungen in der EinkommensentWicklung aller sozill­
versicherten Erwerbstätigen eine Anpassung alle 5 Jahre durch Gesetz vor", wäh­
rend die SPD-Opposirion bei Veränderungen eine automatische und jährlich vorge­
nommene Anpassung wollte') . Letztlich wurde bei Veränderungen der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage die Anpassung "durcb Gesetz« (§ J l7l RVO)'4 vorgenom­
men und einem "Quasi-Automatismus" ein .handgesreuertes Regelglied,,'1 vor ge­
schaltel. Ausschlaggebend waren nicht prinzipielle Gründe, sondern ungenügende 
Erfahrungen der politischen Organe mit dem Anpassungsmechanisml,ls und Unsi­
cberheiten bezüglich konjunktureller und inflationärer Wirkungen. Mit der Orien­
tierung an der Bruttolohnentwicklung wurde die Vorstellung einer durch den 
Geldwert des Beitrages begründeten Rente aufgegeben und auf soziale Teilhabe der 
Nichtmehrerwerbstätigen am volkswlrtschafdichen Vermögen umgedacht. Das 
durch die GRV versicherte Risiko war der endgültige Ausfall des ErwerbseinJeom­
mens aus individuellen Alters- und GesundheitSgründen, das zu Beginn und wäh­
rend der gesamten Rentenlaufzeit durch eine dynamische Sozialleistung kompen­
sien werden sollte. 
l. Damit verbunden war eine weitere GrundsatzentScheidung: Die Rente war 
Lebenssu.mdardsicherung, die die relative Stellung im sozialen Verteilungsgefüge 
aufrechterhalten sollte. Orientierungsgröße bei der Rentenberechnung war die 
BrutcolohnentWicklung, und das Rentenniveau sollte bei einem Eckrentner'O rd . 
60% des letzten Bruttoentge\tS betragen; dies entSpracb damals cd. 75% des letzten 
Nettoverdienstes, da die Renten steuer- und sozialabgabenfrei waren'}. Die Renteo-

" lt.uschmb~ch, 21 Jahre dynounisc.he Ren,e, In: DAngVers, "9.Jg. ('982), S. I . 

'1 In : R.ichtcI, ~_ a. O. (FN '0), Dok. F X, S. '39. 
J J Rich'er. ~ . a. O. (FN 10), Dok. FIX, S. 88. 
'4 Zi,ien wird 'rnmCl' dir ~um jeweiligen Zci'punk, gellende Passung der RVO. 
's H. AUdollC, :Li,ien nach Döring, Das SYStC"lll der g .. etzlichen Ren'envcrsjc.herung, Fr:mklunINew 

York '980, S. 83 . 
,6 Ein Eck",ntner In eon Modelll.ll .. ne. Ren,n.rs m" 40 :lDrcchnungsiähigcn Versoc.herung.jahren und 

lc~nslangC1ll Oun:hscluuusbrullovc:rdicrLSl' zur Repräsenl.'ot;viüt ver". Schmähl, Das Renlenn..iveau in 
der Bundesrepublik Deu .. chl.nd, FnmklurtlNcw York '97) , S. 307 rf. 

'7 lUuschenbach, a. '. O. (FN ,,), S. 1. 

379 
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)80 leistung sollle zum Unterhalt des Versicherten und seines Unterhaltsverbandes 

ausreichen; alle zusätzlichen Aherssicherungen (betriebliche Altersversorgung, pri­
vate Nters- und Lebensversicherungen u. ä.) sollten zur Aufbesserung bzw. Ergän­
zung der Leistungen der GRV dienen, sie aber nicht zu Teilen substituieren. 
Erwerbstätigkeit und Ruhestandsphase wurden als wsammenhängende Lebensab­
schnitte betrachtet. 
J . Der Anspruch auf Rente wurde als subjektiv-öffentliches Recht'~, als unbedingter 
Rechtsanspruch institutionalisiert, was damals umstritten war. Es gab viele Stimmen. 
die eine Rente nur nach einer Bedürfcigkeitsprufung im Einzelfall gewähren woll ren 
und in einem unbedingten Rechtsanspruch eine Verletzung des Subsidiaritätsprin­
zips sahen'9. Dagegen bestand der damalige CDU-Arbeitsminister Storch auf der 
Einräumung eines unbedingten Rechtsanspruchs, damit- so die Begründung - »hier 
eine Bedürftigkeitsprufung niemOlIs eingeschaltet werden kann. Auch das trägt wr 

Stärkung und Wiederherstellung der Würde des Alters im Rahmen der Gesamtge­
sellschaft bei.,,'o 

4. Endlich wurde - sieht man von den Besonderheiten spezifischer Personengrup­
pen ab (z. B. der im Bergbau Beschäftigten) - eine (ast vollkommene Angleichung 
des materIalen Rechts der Arbeiter-, Angestellten- und knappschaftlichen Renten­
versicherung erreicht. Diese Angleichung betraf v. 3 . das Recht der Invalidität und 
die Regelungen der Altersgrenzen. 
Die Dynamisierung der Renten wurde verwaltungs- und finanztechnisch über die 
Renten formel vorgenommen. Sie besteht aus insgesamt vier Faktoren, die mulcipli­
kativ miteinander verbunden sind und in die Berechnung der Rente eingehen" . Die 

Monatsrente R ergibt sich aus; 

R= 
(BG . PG) . 0 . St) 

12 

Die allgemeine Bemessung$gTltlldlage (BG) ist das Mittel des durchschnitdichen 
Bruttoentgclts aller sozialvcrsicherungspflichtig Beschäftigten der drei Jahrc die vor 

dem Jahr liegen. das dem Jahr des Versicherungsfalls vorausging (§ 1155 Abs.2 
RVO). 

Die persönliche Bemessung,grundlage (PG) ist, eTWas vereinfacht formuliert. das 
Verhältnis zwischen dem Lebenserwerbseinkommen des Versicherten und dem 
durchschnittlichen Einkommen aller Sozialversichencn während dieses Zeirraums 

(§ t255 Abs . 1 RVO). 
Die Zahl der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre (J) umfaßt die Jahre. für die 
Beiträge zur Rentenversicherung bezahlt wurden (§ Il SO RVO) als auch beitrags­
lose Zeiten (§§ 1251, 1259, 1260 RVO). 
Der Steigerungssalz (St) endlich ist ein Faktor, der für jedes Versicherungsjahr 

angerechnet wird; er beträgt bei Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten 1.5 v. H ., 
bei Berufsunfähigkeitsrenten I v. H. (§ 1253 RVO). 

Himer dieser schlichten mathematischen Formel verbergen sich sozialpolitische 
Wenvorstellungen : Zum einen schreibt die Rentenformel die relative Position im 
Verteilungsgefüge bis zum Tode (bei den Hinterbliebenenrenten bis nach dem 

,R D3~\1 Bley, S02IalrcC"I, Frankfurt '9h, ~ . Aull .. S.'5 H. 
'? So 2. . B. der FDp·Abgeordoclc Dehler In der erUen Lesung d., Rcglerung5CnlWUn,. In : l\ichtcr, a. 3 . o. 

(FN '0), Dok. F XI, s. :8f. 
10 Zil . n.eh Rjchlcr, • . a . O. (FN '0), Dok.F XI, S. ,6,. 
lJ Ausführlicher: Übm,cht über die so2,.1c Sicherung, hrsg. von BMAS, Bonn 1971.9. Aufl ., 5. 7111.; 

Schmähl, GraphIsche D.~trllung und Inlcrprcullon der _Ren,rnfonnel. In der BundesrepubJik 
Deul$cbl:md, m: Fu,anzarch,v N . F., H.Jg. (/967177). S. )/<>-j>l. 
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Tode) fest. Da die Rente Lohnersarzfunkrion hat, überträgt sie die am Arbeitsmarkt 
er"tielte Einkommensposition auf die Zeit nach dem Erwerbsleben. Von daher war 
es schlüssig, die bisher im Renccnrecht bestehenden Grundbeträge wegfallen zu 
lassen und die Rente auf der Grundlage erzielter Einkommcnsposicionen zu berech­
nen. Wahreod das individuell erzielte Einkommen als Relation (zum Durchschnitts­
einkommen aller Versicherten) in die Reotenfonnel eingeht, wird die Anzahl der 
anrechnungsfähigen Versicherungsjahre als absolute Größe bei der Berechnung zu 
Grunde gelegt. Die im Erwerbsleben erreichte soziale Position wird zusätzlich nach 
der Anzahl der anrechenbaren Versicherungsjahre aufgefächert. Der Zeithktor 
spielt eine größere Rolle als die erreichte Eiokommensposition, die Rentenformel 
honoriert die Stetigkeit und Dauer, die Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt aufzubie­
ten" . 
Die strikte Auswirkung des Zeit1aktürs wurde modifiziert durch die Anrechnung 
beitragsloser Zeiten, die in Ausfall- (§ T 259 RVO), Ersatz- (§ 12 j I R VO) und 
Zurechnungszeiten (§ 1260 R VO) unterteilt wurden . Die Zurechnungszeu ist Aus­
druck der Lohnersatzfunktion der Rente, denn nur durch die Anrechnung fiktiver 
Zeilen kann bei Invalidität die Rente den ausgefallenen Lohn ersetzen. Ausfall- und 
Ersatzzeiten sind BestandTeile des in der GR V organisierten Risikoausgleichs, sie 
sollen im Rahmen eioer lebensstandardorientierten Al[erssicherung einer nicht 
zumutbarcn Verringerung von Rentenansprüchen entgegenwirken, die durch Aus­
fal! einer versicherungspflichtigen Beschäfrigung aus sozialrelevanten Gründen (v . a. 
Krankheit. Arbeitslosigkei[, Ausbildung, Wehrdienst, Kriegsgefangenschaft und 
Vertreibung) eintreten würde. Die Anrechnung beitragsloser Zeiten muß im Rah­
men einer Sozialversicherung Bestandteil des Risikoausgleichs sein, wenn ein be­
stimmtes Sicherungsziel (Lohn ersatz) erreicht werden soll. Sie sind insofern Be­
standteJ der inneren Logik des Versichemngsprinzips und deshalb auch keine 
versicherungsfremden Leistungen bzw. Ausdruck staatlicher Fürsorge im Gegen­
satz zu rein beitragsfinanzierten Zeiten. 

Äquivalenz- und Versuherungsprinzip in der Rentenversicherung 

Damit ist ein zentrales Problem der damaligen und v. a. gegenwärtigen Diskussion 
angesprochen: es geht um die Frage, inwieweit die GRV als Versicherung bezeich­
net werden kann und ob sie nach dem der Privatversicherung entlehnten Prinzip der 
individuellen Äquivalenz von Beitrag und Leistung interpretiert werden kmn)). 

Der Anerkennung sozialer Risiken'"' ist eine gesellschaftliche AuseinanderscLZung vorangegan­
gen. in der die potentiell unendlichen Gefahren selektien, definiert und durch politisch 
geselzle, d . h. demokratisch legilimiene EnLSc.heidußgen in soziale Risiken tran~fonniert 
werden, die einen rechtlichen Anspruch auf moneläre Kompensation bzw. sozi~le Dienstlei­
stungen auslösen. Der Umfang sozialpolilisch definierter Risiken, das Niveau ihrer Absiehe­
rung, die recluliche Gestaltung und die institutionelle Form sind in einer imereS5engesp:Utenen 

11 Sehewe, Die Zen .ls Rcn«nf.klor. m: Schenke/Schmähl (Hg.), AlrcrsS1~hertUlg :Js Aufg.bc fijr 
Wissen"h." und Polilik. SlUlIg:," 1980. S.ll~-ll~; diese Zielsflzung, die menschliches Vcrh"h~n 
nomlleren soU. kann ,I, Elen"nl ,0z,:Jcr Kontroll. bezeIChne, werden; vgJ. Su.mbergcr Studien ~. 

Söz,:Jpo~t.ik als sO"l ... I. Komroll •• Frankfurt 1978: die hohe BewertUng deo unf.klors w>r d:u:nals 
ums,nnen, Wld es g.b Vorschläge. ihn gcnngcr zu b"",cr<cn. die .. eh .IIerdings n[ch, durchges."'-l 
haben. 

2J So:J, Slrukturprtnzip der SOZJo.Jvers.cberung überhaupt bspw.: Bteback. L:tstung'.bbau und Struktur­
wandel [m Sozlalrechl, m: KJ. 1984, S.268: grund"lzlich zu die,em Problem : Schmäh 1 (Hg.). 
Vers.chcrungspronzlp und SOZIal. Sid,erung. Ttibwgen 1985. 

14 Zur begrifflichen Unler,chCldung VOG Risiko und Gelabr EVCr<lNowolny. Über den Umgang mit 
UnsIcherheIl. Frankfun 1987. bcs . S. Hund 1(.; Beck. Ri,ikog.SfUschaft. Frankfurt '986. S. H ff.; 
101 f.: )00. wobeI Beck·s lüsikobegrifl Iran sem er lheoretischen Schlüsselndlung eigentümlich 
unschuf und. was ,02i:J. Risiken be,ril(t., wmlS,on,ch bleib<. 
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Gesellschah immer umslritten und unterliegen permanentem W:l.ndel. Gesellschaltlicher und 
pnvatwirtschahlicher Risikoausgleich unterscheiden sich gnmdsiiLzlich: letzterer ist in der 
W2h1 der zu versichernden Risiken frei und muß sich an Versicherungsm~rkten orientieren. 
Ersterer dagegen hat zur Vor~ussetzung die Anerkennung der Risiken 3ls politur" geslAltbarn, 
die sich aus der Dominanz des marktvermilteltcn Einkommens ~ls zentraler QueUe der 
Bedarfsdeckung der Arbeitskraft und seines von ihm abhängigen Umerhaltsverbandes erge­
ben. 
Ein RiHklJausgle.ch kann im Rahmen gesellschaftlicher Organis3tion verschiedenste institutio­
nelle Forroen annehmen; er kann durch Versicherungen, steuerlich~ Regelungen u. ä. vorge­
nommen werden. Wird er im Rahmen vOn Sozialvers.cherungen organisiert, so können die 
Mittel durch Beitrage, Steucrn oder in gemischter Form aufgebracht werden. 
Sozialversicherungcn sind Versicherungen, soweit sie bei Eintritt eines tm EinzclfaU zufälligen, 
in der Gesamth~.jl aber abschätzbaren Risikos vieler gleichzeitig bedrohter Personen den 
Schaden im Rahmen vert~glich festgelegter und begriindeter Höhe kompensieren. Sie sind 
S0214lversicherungen, soweit sic bei Eintritt des rechtlich nonnienen Ausgleichtatbesundcs" 
den entstandenen Bedart'6 ~usgleiehen . Konkrct: Eine als negativ bewertete Lebenslage wird 
.1n eine politisch gewollte, notwendig bessere 2ngeglichen. Daraus (olg~ daß sich eine 
SozlA!verstchenmg auf der Leistungsseite nicht in Versicherungselemente und Elemente des 
sozialen Ausgleichs b2w. der Fürsorge und VorsoJ"ße differenzieren läßt'7. 
Auch in bezug auf die Be1LYagsgesUlllung umerscheiden sich Privat- und Sozialversicherung 
grundlegend. Bei der Privatversicherung ist Cln versicherungSlechnischer Risikoausgleich auf 
der Grund 12ge eines Vertrages nur möglich, wcnn für jedes versicherte Risiko eine lcislungsgc­
rechte, d. h. äquivalente Prämie (Beitrag) berechnet wird. Bei der Festset:LUng der Prämie wird 
vOn der Risikowahrscheinlichkeit und der -schwere einer bestimmten RJsikogruppe,r ausge­
gangen. Der Beitrag hat in Prival- bzw. Individualversicherungen cine .konstirutive Funktion 
für die nominclle Höhe der Leisrung.", die Leistung ist beitr2gsbelOgen und nicht - wie in dcr 
Rentenversicherung - emkommensbezogen . 
Die durch die RentenrefoTm '957 vorgenommene Leisrungsgewährung ist konsequenc mcht an 
der der Privat- und Individualversicherungen eigenen lndividualäquivalenz oriemiem. Die 
Beiträge werden nlch einem für alle gleichen Prozentsatz von den indi"iduell umerschiedli­
ehen BrulCoentgelten erhoben; die absolute Höhe der Beitragsleisrungen ist nicht Grundlage 
der Rencenberechnung, sondern d~s Verhältnis des lebenslangen individuellen zum durch­
schnil!lichen Bnmocntgelt aller Versicherten. Die so erreichte Position im Veneilungsgefüge 
markiut eine soziale .RarrgsleHe~JO des Versicherten innerhalb der Versichertengemeinschaf!, 
wobei diese Rangstelle eine TeilhabereiJlllon an der zur Veneilung bereitstehenden Fin.1nz­
masse begründe\. Die nominelle Höhe der Rente wird durch die Entwicklung der wirtSchaftli­
chen Verhältnisse in Fonn der Brutwlohnentwicklung und durch den sozialen Risikoausgleich 
im Rahmen der beiden Faktoren Zeit und Entgelt bestimmt. 

Die Rentenrdorm 1957 war das politische Ergebnis einer gesellschaftlichen Neube­

wertung des Risikos Alter oder besser : der Lebensphase nach der endgültigen 
Aufgabe der Erwerbsarbeit, wobei Zeitpunkt und Austrimbedingungen selbst 
wieder Ergebnis politischer Entscheidungen sind. 

'5 Zum Begriff: Bley ••. a. O. (FN 18), S.6911 . 
• 6 Ocr Au,&Ic,ch oe, ond,viduellen Be<hrl, IS' nach Bley, • . • . O . (FN ,8). S.7oll. konsulUm' für 

soz.:o!,t:utlichen RisikoausgleIch. wihr.",d die ßed .. ISlheone für die Indi"idu.l- bz"'. Pnvatvfrs,che­
rung z. T .• bgelehn, wI<d; vergl. Innm ... , Das ÄqUlvalcnzpnnzlp In der Ver!lcherung,winsch.ft. In: 
ZVcrsw,ss, \ j.Jg. (1966), S. '7-}0. 

27 Die$ "t die g"'&1\;' Interpret.,"on "on Sozlal,·tfSlCherungen; L. B. Bogs, In : SQW,knqul~", Sruttgart 
'966, Zi. , ~O; Jlhn, Sozralvcrs!chtrungslehre, S,ullgan u,w. 19Ro, S. 5; auch di~ stÄndig<: Rtcht!pn­
chung des Bundesverlassungsgenclns: B VoriGE '7,' (8 H.); \ R,R I (I 10, , I}) . 

2S Ri$ikogrupp~n desh:tlb, wcil eine .un mdivlduellen Risiko ontnllene Präm,~ äklJnom"ch unrenubel 
wire, cL. die FeSllegung der RisikoabSlufung zu hohe T ronuJ",ons- u"d Infarma"onskostfn verurs.'­
chen würde; ,t>nde"en werden In oer Rq;el besummto "~u.'ch~li,,cn. Klassifizierungen vorg~nom­
m.n, Wie z, B. Gebun.,ahr. G .. chlecht,. F.inln,,<>ll~. Ri,ikoerh';hu,,&-d.k,oren u. ,.: 'u.,(Lih,lich 
Wogner, Zur Mdlbarkelt cIße, vers1ch<rungsgem:.ßen Risiko,usglc,ch, und der Umvcncilung in der 
gesetzlichen RcnlcnvcrsIChcrung, In: Schmähl (Hg.). ~.,. O. (FN 2). S. J 7\ H. 

19 Kalb, Die Bedeutung d« Ver1lcherung.prrnz.ps fur dic gesetzliche RcntenvcTSlcherwlj;, In: Schmähl 
(Hg.), 1,'. O . (FN ~), S. ! ,6. 

)0 V(rgl. Rischc!fer"'q, Vcrf.usungsrechdiche Vorgaben filr die Gcsu.ltung dC5 Rech ... der g .. eulichcn 
Rentmvers.cherung, in: DRV '98}, 5 . • 89; Kolb, a. a. O. (FN 29), S. "7. 
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,2. Der halbe Weg zur Volksversicherung: Die R.entemeform /972 

Die remenpoliLische Arena verlief bis zur Rentenrefonn '972 reluiv friedlich und 

ohne größere Auseinandersetzungen; die Renten wurden durch Rentenanpassungen 

laufend erhöht)'. Einzig mit der 12. Anpassung vom 28.JuJi [969)1 wurden Ände­

rungen vorgenommen. die v. a. die finanztechnische Seite betrafen. Die von den 

Trägem der GRV anzulegende Rücklage von einer Jahresausgabe wurde auf drei 

Monatsausgaben reduziert. und der Beieragssaez. der bisher für einen lojährigen 

Deckungszeitraum berechnet worden war, sollte nun eine Monatsreserve abdecken 

(§ (3S 3 Abs.2 RVO). Zwischen den Versicherungsträgem der ArV und der An V 

sollte ein Finanzausgleich stattfinden, wenn bei einem Versicherungsträger die 

Rücklage eine Zweimonatsreserve unterschreitet (§ 13833 Abs. 2 und 3 RVO). Damit 

wurde die Finanzierung VOm sog. Abschnicrsdeckungsverfahren auf ein relativ 

striktes Um&.ge'tleifahren umgestellt. 

Obwohl diese Umstellung gesamtwinschaftlich die einzig sinnvolle Form des 

Kaufkrafttransfers darstellten, werden nun ursprünglich exogene Fakcoren, wie z. B. 

Veränderungen der Wirtschafcsstrukrur, Arbeitslosigkeit. verändertes Erwerbsver­

halten, demographische Veränderungen u. ä. zu mternen, zu Bestandteilen der 

inneren Logik dieses VerfahrensH • Dies führt bei Umweltveränderungen zu einem 

strukturellen Ungle.ichgewicht des Systems, damit zu laufendem Problem- und 

Handlungsdruck auf die politischen Akteure . Rentenpolitische Entscheidungen, die 

z. B. arbeitsmarkt-, famj)jen- oder wahlpoJitischen Gesichtspunkten unterliegeo. 

werden selbst wieder zum Problem, da sie immer finanzielle Wirkungen induzieren. 

die sich im Umlageverfahren relativ schnell auswirken und Sachzwänge schaffen . 

Die Rentenrefonn 1971 und die sie begleitende gesellschaftliche Auseinanderset­

zung, v. a. aber die Entwicklung ab Mitte der 70er Jahre ist ein Musterbeispiel dafür, 

wie exogene Faktoren die Finam.ierungsgrundlagen der GRV in Frage stellren und 

Eingriffe in das Beitrags- und Leistungsrecht induzierten . Die wichtigsten Elemente 

der 72er Reform. die in Erwartung riesiger zukünftiger Überschüsse in der GRV 

verabschiedet wurden. sind: 

I. Öffnung der GRV fiir im Grundslc7. alle nicht bereits in ihr versicherten gesellschaftlichen 
Gruppen, v. a. Selbständige und nichlerwerbslälige F,,,uenH . Selbständige konneen sich auf 
Antrag pllicheversichern (§ 1277 Abs. I Nr.9 RVO) und freiwillige Versicherung (§ 1233 

RVO) wurde ermöglichl, wobei die Höhe und die Anzahl der Beiträge weitgehend frei 
gesuhbar war. Die freiwillige Versicherung soUte eine ,clgcnständige Aleerssicherung. l ' der 
nichterwerbstätigen Frauen verbessern helfen . Freiwillige Beitrage blieben für die Erfüllung 
der Halbbelegung (vergJ. FN 67) wertlos, so daß beitragsfreie Zeiten darüber niche begründet 
we.rden konnten; selbsländigen rnichtversichenen wurden durch die Einführung einer ver­
k.ürzlen Halbbclegung weitaus bessere Möglichkeiten der Anrechnung beilragsJoser Zeiten 
elOgeräumt. 

3' Von du "Slen Anp,ssung '919 b,s zur Rentcnrefonn 1972 I.g dio durchschßlttliche Anpa«ungsquolc 
bel 6.6%: der hochslC Wen wurde 196{ mit 9.{%' der medn&Ste 1961 mit \.0% erreicht; nach: 
Remenanp .. "ung,bcnch, 1987. BT-Ors. 1'" \40, Übersicht J '} . S. 75· 

P Onltcs Rcn«nverSlcherung.:indcrung,go«u (3. RVÄ,ndG), BGßI1969 r. S·916ff. 
33 Machnroth, Die Refonn der SoZI.uPOl.ilik durch <,ne" deUl.!chcn Sozl.lpbn, Jn' Boench.r (Hg.), 

SozlaJpo~Lik und Sozl,lre(onn. Tublflgcn '.9)7, S. H-74 ' 
} .. Sch:J.e.r, Funktlon. Fort..;J\twu:klung und Gr<'n:.tl,,'n deT B.cll.ug.sfin'J.o:ttC'l"Ung der $.o.:.l..2.lvets,chcrungssy­

'tewo, In: Bicback (Hg.), Die Sou.lvtrs"herung und ihre FinanZIerung, Fr;u,k(urtlNew York 1986, 
S. H2-1P, br-s. 'J6ff. 

II De<., Rieger, Öffnung der Reßlcnvemeherung lur Selbs,:'ndigt·, nicht erwcrb51äligc Hausfrauen und 
weItere Gesollsch.hsgruppen, In : BARI '''97'. S. '-11; Herrn.nn, Die Rcmcnrdonn '97' - Bil1n~ 
und Pcrspckuven, U1: DRY '988, S. ,I. 

)6 BT-Drs. VU'9,6, S.17. 
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2. Dic flexible Altersgrenu l ] lösle die surre Ahersgrenzc von 6S J:lhren ab. Anspruchsvoraus­
semmg für d:lS flexible Altersruhegeld ab 6) Jahren (für Schwerbeschädigte ab 62 Jahren) 
waren 3S anrechnungsfähige Versicherungsjahre (§ t248 Abs. 7 Sm: I RVO). Für jeden Monat 
der hinausguögenen Inanspruchnahme bis zum 67. Lebensjahr erhöhte sich die Rente um 
einen Zuschlag von 0,4% (§ "14 Abs. u RVO). Die Be-Lugsbcdingung von Altersruh~eld ab 
60 Jahren bei vorangegangener Arbeitslosigkeir wurde erlelchten, indem man nur noch 
S 2 Wochcn innerhalb dcr lerzten eineinhalb Jahre arbeitslos sein mußte (§ 1248 Abs.1. 
RVO). 
). Für Versiehene mit mlndestens 2S :mrechnllngsfähigen Vcrsicherllngsiahrcn wurde eine 
Rente nAch Mindesumkommen eingefühn" ; Zeiten, die vor 1973 liegen und in denen die 
persönliche Bemes$ungsgrundlage 75% der allgemeinen unrerschrill, wurden auf diesen Wen 
fingien (An. z § 5P ArVNG). 
4. Vorverlegtlng der Rencenanpassung für Besundsrenren auf den I.Juli 1972 Stall des sonst 
vorgesehenen Termins vom I. Jan. 1973 (§ r272 Abs. 1 RVO); das im Reformpaket enthaltene 
15. Rentenanp3s>ungsgesetz (RAG) paßte die 1971 und fruher fcstgesetzten Renten an die 
allgemeine Bemessungsgrundlage schon anl I.Juli 1972 an, was einer Erhöhung um 9,S% 
gleichkam. 
j. Gleichzeitig wurde eine Rentenniveauslcherl/ngskiause/J9 c.ingefühn, nach der das Rentenni­
veau eines Srandardrentners mindesrens 50% des Brullocntgdts erreichen sollte . Wird das 
Rentcnniveau in zwei aufeinandcrfolgenden Jahren nicht erreicht, so wird der Gesetzgeber 
aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (§ 1171 Abs.l RVO). 
Ein im ursprunglichen GesetzenIwurf der SPDIFDP-Koalition vorgesehener Schwerpunkt. 
die Anerkennung eines Versicherungsjahres für Frauen mit K.ind(crn) in Fonn eines Rentenzll­
schlags. der ebenfalls die eigenständige Sicherung der Frau verbessern sollte", wurde - neben 
anderen wichtigen Punkten - durch die Einslimmenmehrheit der CDU/CSU-Opposition 1m 

Ende der vorzeitigen Legislalurperiode zu Fall gebracht". 

Eine sozialpolitische Einschätzung der Rentenrefonn '972 scheint angesichts der 
eigentümlichen Mehrheitsverhältnisse und der frühzeitigen Auflösung des 6. Deut­
schen Bundestages einen Tag nach der Verabschiedung der Rentenre/orm ausge­
schlossen, da wahlraklische Überlegungen zunehmend die Ausgestaltung der Ren­
tenrefonn bestimmten·'. Aber Sozialpolitik ist immer auch» Wahlpolitik ,,·l, dies 
wurde durch die unmittelbar bevorstehende Neuwahl des Bundestages 1972 nur 
besonders deutlich . 
Sie war von der In.tention zum Teil, vom ErgebnIS her aber in erster Linie eine 
Reform für die Frauen, auch wenn die Anrechnung eines Versicherungsjahres für 
Kindererziehung nicht durchgesetzt wurde. Die Rente nach Mindesteinkomrnen 
kam fast ausschließlich Frauen 1:U Gute: 1973 entfielen von 1,25 MilJ. angehobenen 
Renten 8l.7% auf Frauen; der durchschnittliche Erhöhungsbetrag lag in der ArV 
bei rd. 77 DM (AnV: 89 DM)". Die Möglichkeit freiwilliger Versicherung wurde 
von Frauen dagegen kaum wahrgenommen; ih(e Ausgestaltung war im NormaHall 
zu kostspielig. 

}7 D~l. : NicmeyeriSchcnke, Di~ ne~ible Ahtr<grtnu:, In: BA BI )-4"97" s. I)&-I4~; Hennann, •.•. 0. 
(FN H), S. 4. 

}8 DeI.: Papp ... , Rente o.eh MindCSlconkommcn, m: BABI. 1973, $. 147-1 SI; Hennann, 3 . l. o. (rN H), 
s. s f. 

)9 Det.: Müller, Zur Problcmnik der Renlcnn,veaus,chcrung, In: DRV '97J, S. 'H-,(6; Niemeyer, Das 
,6. Renlenonp.ssung<gestt2 mil der neuen Rentennlvc:tuSleh~.....,ngsklauscl, In: BASI 7-811973, 
S·379-)8). 

40 Vergl. BT-Drs. V1h9,6 § .. 60e und Begründung S. )8; S. 4 I. 

i' Dennoch hat die SPDfFDp. Koalition (bel einer Enth.lrung) dem gesamten Reformp,u<et zugemmmlo 
4l Hwnann, a .•. O. (FN JS), S. IJ. 
43 Zur Icgltimatorischen Funktlon von Soz\.lpo~"k : Bank, Die Sozialgcselzgebung der Bund ..... ,publik 

Deutschlwd und ihr zeitlich,·r Zus>JTlDlenhang mn den Wahhem .. nen seH '949, In : }{echt der ArbeH, 
.).Jg. (1970), S. 101-108; zu den unte,«;h,cdlichcn Rallon.olitälSsund~ds SOZIalpolitischer Entsche.­
dungen und den d.",,, verbundcn~n Problemen: Rüb, Kumlll.lll1t Probltmlösunl1. durch das politische 
System. Eine polilologische FOrSehungsnoU2:, DiskusSlon<p>p",re und Materialien lUS dem For­
schungssehwerpllnkt SowLipolitik Nr . • }, Hannover '988 , S. 18 H. 

1~ Beneht der Bundcsug.erung über die Ausw.rkungcn de< RRG '·om 16.0kl. 1972., BT-Drs. VIJl1046, 
$. J. 
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Die Öffnung der Rentenversicherung für andere gesellschaftliche Gruppen kann als 
Versuch betrachtet werden, ältere, v. a. sozialdemokratische Vorstellungen einer 
Volksversicherung zu revitalisieren·!. Die Zahl der Anträge von Selbständigen auf 
Einbeziehung in die Pflichtversicherun.g ist allerdings weit hinter den Erwanungen 
zurückgebliebeni6 , obwohl ihnen bestimmte Voneile bei der Nachentrichrung VOn 
Beiträgen und der bevorzugten Erreichung der Halbbelegung"7 eingeräumt wurden . 
Insofern kann hier von einer MittelstandsbevorLugung im Rahmen einer zur 
Volksversicherung sich orientierenden Rentenversicherung gesprochen werden, die 
von der damaligen CDU/CSU-Opposition durchgesetzt wurde. 
Die Einführung einer Rente nach Mindesteinkommen geht ebenfalls auf Überlegun­
gen der SPD im Rahmen der Renterudorm '57 zuruck,i und kann als Ersatz für eine 
dort vorgesehene Mindestrente interpretiert werden; mit der Rente nach Mindest­

einkommen haben alle Parteien strukrurelle Mängel der Rentenformel anerkannt 
und korrigiert. 
Die flexible Altersgrenze wurde in den offiziellen Stellungnahmen durch humani­
räre und gesundheirspolitische Überlegungen begründet, auch ein Absinken der 
Invaliditätsrenten versprach man sich . Aufgrund sich verschlechternder Arbeics­
marktbedingungen wurde aus der flexiblen schnell die Regclaltersgrenze und ein 
»Erdrutsch_ 49 beim Rentenzugangsalter nach unten eingeleitet. Dies war z. T. 
beabsichtigt, die Da.uer und die hohe Quote der Arbeitslosigkeit älterer Arbeitneh­
mer wurde durchaus als Problem gesehen. und Modellrechnungen zeigten. daß die 
Absenkung der Altersgrenze [972 auf 63 Jahre arbeitsmarktpolitisch effektiver war 
als eine Senkung auf 60 Jahre Ende der 70er/ Anfang der 80er ]ahre!o. Dadurch 
wurde eine Entwicklung eingeleitet, die von einer Politik der Integration älterer 
Arbeitnehmer in den ArbeitSmarkt auf die der Ausgliederung umschwenkt. Dies 
geschah vorwiegend unecr finanziellen Aspekten, indem Kosten der Arbeitslosigkeit 
von der Arbeitslosenversicherung auf die damals weit besser ausgestattete Reneen­
versicherung übergewälzt wurden. Auch die Erleichterung des Bezugs von Arbeits­
losenaltersruhegeld ab 60 Jahren (§ 1248 Abs. l R VO) macht die arbeirsmarktregu­
Jative Intention des Remenreformgeset:z.es deutlich . Die gesundheitspolitischen 
Ziele, durch verminderte und Teilzeitarbeir den Übergang in den Ruhestand tat­
sächlich flexibel zu gestalten und die Invaliditärsquote zu senken!', wurden nicht 
erreic"t; dies hätte einer zusätzlichen beschäftigungspolitischen Flankierung der 
Rentenrefonn bedurft, um den Rationalisierungsdruck auf ältere Arbeitnehmer als 
Folge der sich verschlechternden Arbeitsmarkdage abzufangen!'. 

~I Solche Vorstellungen waren ,m Enrwurf der SPD zur Rcntenrcform '917 vorgesehen. v.rgl. ßT-Drs. 2f 
1)'~; lUch W. Arend! Iu, die Öffnung der GRV als Sehnll 2ur .. Volluver"c~crung ~U( fre!williger 
Basts. b"'.l<'lcMel. Steno Bmchl des ST. 6. WP. S.9'14 A. 

46 Ende '973 wurden VOn erwlncreo mehreren Hunderttausend nur ') 649 bewilligte Anträge geühll; 
verg/. BT-Ors. VIU.046. S. 8 und Tab . I. S. 10. 

~7 Oe .. : Hertnann. '. a. O. (FN 3 I), S. J. 
~B Vergi. dt.n Vorschl~g einer Mind«trenlt 11, Ausgleicb für noednges Lohnnov",,"u UIld c'ner Rente über 

dem FürJorgeut.z. RemenverslChcrungsgeselZ der SPD : 8T-Drs. ,11)14, § 'l Abs.1 Satz I, auch: 
S02J1lplon für Deutschland. hr'g. vom Vouland der SPO. Berljn/H""nover '917. S. 94 f. 

49 Orsmgcr/Clausing. Verkürzung dcr LcbensarbellSzOl' Im Sp,egel der Rentenvers!cherung. in: DAlIg­
Ve .. 19.Jg. (19Hz). S . • 64; der ,,"Welt<! -Erdrutsch- enolgte nach der Herabsetzung des Rentem.ug .... gs-
3.1,." hir Schwerblundcrle "on 62 auf 60 lohr< im Z"tr.>um von 19791t980 durc~ das I. RVÄndG. 

10 KühlewInd, Zur Beschafllgung.ulwmon älterer ArbcIInehmer on den 70cr Jah"",,, tn: BAßI '211971. 
S·7"-]14. 

I' Diese Ziele wurden vom damaligen BundL-sarbCIIsmonlStor Arendt 'n der l.lesUDC lm Bundesug 
explizll (ormuliert. Arendl, Dos Rentenrdormprogr:unm der Bundesreg'erung, In : BAß) 110972. 
S. '-I, bes.lf. 

S1 Kühl~nd. Beschäfllgung und Ausgliederung iherer Arbeitnehm .. , lß : MinAB 19.Jg. (/986), 
S. '''9-')2; die ErwerbS<JuOle ölte'H Männer (ab 60 Jwren) sank von knapp 70% (1970) b .. heute auf 
rd. JI"I. ab (S . • II) . 
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386 Mit der Anrechnung eines Baby-Jahres in form eines Grundbetragc.s, die der 

ursprüngliche Enrwun vorsah, war eine familienpolitische Orientierung intendiert, 

indem Tätigkeiten, die durch kein ArbeitSverhältnis begründet werden, n:ntenstei­

gernd wirken sollten S). Nach der gewonnenen Bundestagswahl vom '9. Nov. 1972 

verabschiedete die neue alte SPD/FDP-Koalition am 30. Mäa 1973 das 4. Renten­

versicherungsänderungsgesetzS\ in dem Korrekturen am Rencenreformgesetz t972 
vorgenommen wurden, die v. ;!. die Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Beziehern von 
flexiblem und vorgezogenem Altersruhege!d betrafen. 

Die rentenrechtlichen Änderungen von 1972 waren nur auf dem Hincergrund von 

immensen erwarteten Überschüssen in der GRV zu finanzieren. Im Verlauf der 

Reform stieg die projektierte Rücklage immer mehr an und erreichte im September 

'972 bei der Reforrnverabschiedung ein geschätztes Volumen von 221,1 Mrd. DM 
im Jahr '986ss, das entsprach 18,7 Monatsausgaben. Entgegen allen Prognosen 
wurden aber schon ab '974 Probleme überdeutlich: Im Renlenanpassungsbericht 

(RAB) 1974, der im Herbst '973 vorgelegt wurde, ging man von Vollbeschäfrigung 

und einem Wachstum von 4,5% aus, Mitte '974 dagegen nahm man für '974 nur 
noch ein Wachstum von 0%-2% und einen um 2% geringeren Beschäftigungsst.and 

an . Für den Finanzausgleich zwischen der ArV und der AnV rechnete man zu 

diesem Zeitpunkt nicht mehr mit den im RAB '974 vorgesehenen 2,5 Mrd. DM im 
Jahr 1975. sondern schon mit 6 Mrd. DMI6. Lag die Belasrungsquote17 1970 bis '974 

bei cd. 86, so stieg sie '975 sprunghaft auf 95,' an und lag ab 1976 bei knapp über 
100, d. h. die Ausgaben überstiegen die Einnahmen!!. ModelJrechnungen mit den 

Ausgangswenen der Jahre 1974 und 1975 machten deutlich, daß ohne Eingriffe in 
das Beilrags- und Leistungsrecht dic Schwankungsreserve ab 1980 unterschritten 

würdei'. Die angenommenen Überschüsse der Modellrechnungen schmolzen nicht 

nur auf den Computerbildschirmen der Rentenplaner. sondeen auch in der Realität 

wie Schnee in der frühlingssonne. Der Abbau der Überstunden, das weit geringere 

Wachstum und die sich daraus ergebende geringere Zuwachsrate der sozialversiche­

rungspflichtig Beschäftigtcn, eine hohe Ausländerrückwanderungsq uore und ge­

ringere Lohnzuwachsquoten wurden dafür verantwortlich gemacht . Die rapide und 

unvorhergesehene Entwicklung führte in der Folgezeit zu Eingriffen in das Bei­

trags- und Leistungsrecht, die in ihrer Summe zu eincr sozialpolitischen Neuorien­

tierung der Rentenversicherung (ührte. 

s} Die Gründe , w.rum dieses Baby-Jahr n,cI" eingeführt wurd~. smd lImSlnllen; emmal sprach SIch die 
CDU/CSU aus prinzIpIellen Grunde .. gegen das Baby-Jll>r aus, und zum .nderen ",hitz(. m.n die 
Ko .. enberechnung In Form elner Sllchprobenztehung IVegen n,ch, ,·orhlndener D.,on 'eurer eon al< cl .. 
B.by-Jahr selb .. , '0 d.ß darauf gw~ verüch,e, wurde; dazu, Brückd, Wandd poliusch<r Zide durch 
D.tenver:ube.Jlung ,m Rech.? ,n : Re-ese u. , .• Die pdinschen K.oSlen cler DlIenverarbenung. Frank­
(unJNew York '979. S. 8} (. 

54 BGBI '973 I. S. L17IL 
H Zu den Methoden und Ann,hm.n dieser Ber~"<hnungen: Hemen, FinanZIelle Aspekte de$ RentcnrC"­

formg.setze', on : BABI }-41r97J, S. I~j-.6S; Hermwn. ~.a.O. (FN JS). S. , 8 ((. 
56 Mecnzcn. Wie lange relch<n ,8%?, "" AuSPol, ,&.Jg. ('974), S. I I I-lI}. 

57 Als Bel~stungsquote wlrd das Ve,h,llms der Einn.hmen (BCltrig< und Bunde..nteil) und Ausgaben 
(Renten und KVdR) bewchne .. 

,8 MIiUer. Die nuuelfnsuge Fin.nzentwockJung der ge,ct7.lichen Rc ... enverslChcrung unler Einb~-zlehung 
der Konsolidierung,maßn;>hmen nach dem Rcglerung,cnlwurf de. 2'. RAG, on: DR.V '978. S. 66-&0. 

59 Müller.~ .•. O. (FN j 8), ÜberSICht >. S. 6,. 
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J. Die Dominanz der Fiskal- übf!r die Sozialpolitik: Die Rentenanpassungs­
gesetze der Jahre 1977 und 1978 

Das 20. Rencenanpassungsgesetz (RAG) vom 27·Juni [97760 kennzeichnet den 
Beginn einer eigentümlichen, z. T. widersprüchlichen Entwicklung, die das Renren­

recht in den folgenden Jahren bei zunehmender und langandauernder Arbeitslosig­

keit einschlagen sollte. Die erste Wcichensrellung dieser Entwicklung, die bis heute 
andauert, war das 20. RAG, lU dessen wichtigsten Maßnahmen gchönen&': 

- Der Berechnungsmodus der aJlgemfinen BG WlJrde veränden, indem sie sich nur noch um 
den Prozentsatz verindert, der sich aus der Summe der durchschninlichen Entgehe der drei 
Jahre vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Summe der drei Jahre, die dem Jahr vor 
Eintritt des Versicherungsfalls vorausgingen, errechnet (S IlSS Abs. l RVO)"; 

- Bc.zieher von Leislllngen nlch dem AFG wurden in der GRV pAichtversichen, d. h. Zeilen 
de< Bezuges von Leistungen nach dem AFG sind nun Bcitrags- und njeht wie vorher 
AusfaUzeiten (§ 1277 Abs. I NT. tO RVO); Berechnungsgrundlage ist da.< der Lelslung 
zugrunde liegende ßrulloentgeh ($ J 38 5 Abs. )h RVO); 

- die Renttnanpassung, die a.m J .Juli 1978 foillig gewesen wäre, wurde um ein halbes Jahr auf 
den I.Jan. 1979 verschoben (§ 1272 RVO); 

- die Hinzuverdienstmöglichkei1en bel Bezug von flexiblem und vorzeitigem Altersruhegcld 
W\lrdcn eingeschränkt (§ ! 248 Abs.4 R VO); 

- geringere Bewertung der Ausbildungsausfallzeiten vor dem J. 1. 65 mit nunmehr m:UCtm~! 
der durchschnittlichen Bemessungsgrundbge, wogegen sIe vorher mit der durchschnittli­
chen persönlichen ßemessungsgrundlage aller bis zum I. J. 65 zurückgelegten Beilragszciten 
berechnet wurden (§ J255a RVO); 

- daneben wurden ein Abbau vOn Doppelleistungen für Kinder vorgenommen (An. 2), der 
K.i.nderbeJrag wurde von der Dynamisierung ausgenommen und auf einen FesJbeJrag 
umgestellt (§ 126z Abs. 4 RVO), die Berechtigung von Waisenrenten von bestimmten 
Einkommens- und Ausbildungsbcll-ige.n abhängig gemach! (§ 'l67 Abs. l R VO), der 
Erhöhungsbelrag bei HaJbwaisen gestrichen und bel Vollwaisen von der Dynamisierung 
ausgeschlossen (§ 1269 Abs. I Satz 3 RVO; An. 2 § 21 ArVNG); 

- Zeilrenten wurden unter weniger strengen Maßstaben als bisher gewährt (§ J 276 RVO) und 
eine Ruhensvorschrift beim Zusammentreffen von BU/EU-Renten und Arbeitsentgeh 
eingeführt (§ 1284 RVO); 

- weiler war vorgesehen : Versicherungsfreiheit fLir Ruhesundsbe:mlle, Erhöhung der Min­
destbeträge b<.>i freiwilliger Versicherung (§§ 1387, 1388 RVO), [teue Naehe[ttrichtungsfri­
sten für freiwillig Versicherte (§ l.p8 Abs. 1 RVO) und neuer Fälligkeitslag für Beiträge 
antragspflichwcrsichencr Selbständiger (§ qosa Abs. , RVO). 

Ziel des 20. RAG war, Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, die GRV vom 
KonjunktulVerlauf unabhängiger zu machen und sie von sachfremden Risiken zu 

entlasten'}. Durch die Verschiebung der Renccnanpassung und die Veränderung der 

BG sollten 197& 4,7 Mrd. DM und zwischen [97& und 1980 zO,3 Mrd. DM einge­
span werden6,. Die Einführung der Versicherungspllicht für Leistungsempfänger 
nach dem AFG wurde mit einer .funktionsgerechte(n) Zuordnung der Risiken«&s 

begründet, diese Zielsetzung lag auch der Übenragung der bcrullichen Rehabilita­

tion auf die Bundesanstalt für Arbeit (BA) zugrunde. Dadurch sollten zusätzliche 

Einnahmen von l,4 Mrd . DM bzw. eine Ausgabenminderung von 900 Mio. DM 
erzielt werden66

• Während die Veränderung des Anpassungstennins und der aJlge-

60 BGBI 1977 r. $. 1040 ({. 
6, Det. : Albrecht, Dievemchctung.<- und bCltrag.<rcch,lich.n Aww .. kungen des '0. RAG,In: DRV '977. 

$. )41-}4S; Backhau., EinschneIdende Änderungtn dt~ R~n,.n"",htl; durch d.. '0. RAG. 10 : 
DRV 1977. s. ,86-'91. 

6. Wtmgcr gc""zC5lcchmsch: 1978 galt al, BG der I'rozenlSltl'us dem Milld d" J~hrc '97S. '976. 1977 
geteilt durch dh Mittel d.r Jahre 1974, 197(, 1976. 

6) BT..Dr,. 81161. S. H . 
64 A. a. O. (FN 6)_ S.6. 
6S A. a. O. (FN 6), S. JS . 
66 A.o..O. (FN 6).5.6. 
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)88 meinen Bemessungsgrundlage als reine fjnanztechnische Maßnahmen zu Lasten der 

Rentner zu qualifizieren sind, liegt der Einführung der Versicherungspflicht für 

Leistungsempfänger nach dem AFG die grundsätzliche Leitlinie zugrunde, arbeits­

marktbedingte Risiken der dafür zuständigen Versicherung systemgerecht ;wLuord­

nen. Zeiten des Leistungsbezugs nach dem AFG wurden dadurch von AusfalJ- zu 
Beitragszeiten, die nun bei der Erfüllung besonderer Anforderungen (wie z. B. beim 

Ahersruhegeld ab 60 für FlöIuen, der Renten nach Mindesteinkommen, bei der 

Prüfung der Halbbelegung67) als Pflichtbeiträge bewertet wurden und zur Begrün­

dung dieser Leismngen beitrugen. 

Die geringere Bewenung der Ausbildungsausfallzeiten, die Gegenstand eines Bun­

desverfassungsgerichtsuneils war und als rechtmäßig erklärt wurde68
, hat bei be­

stimmten sozialen Gruppen zu erheblichen Rentenminderungen gefühn6~. Die im 

20. RAG vorgenommenen Eingriffe reichten jedoch nicht aus, um die GRV 

langfristig zu stabilisieren. Schon ein Jahr später war das 2 I. RAG in Vorbereitung 

und trat mit Wirkung vom I. J. 1979 in Kraft 70
• Inzwischen ging die damaJige SPDI 

FDP-Regierung davon aus, daß sich das wirtschaftliche Wachstum längerandauemd 

verlangsamt; zudem betrug das Wachstum im Jahr 1977 nicht - wie angenommen-

5%, sondern nur 2%, so daß mit einem Defizit in GRV gerechnet wurde, das 1978 

durch die Rücklage noch aufgefangen werden konnte. Im Jahr 1979 war das nicht 

mehr möglich, so daß Maßnahmen zur Schließung der Finanzlücke ergriffen werden 

mußten7'. Zu den wichtigsten Maßnahmen sind zu 1:ählen i ': 

- Abkoppelung der Rentenanpassung von der ~Ilgemeinen Einkommensentwicklung und 
politische Festlegung der Anpa.ssungssätze durch besondere Festlegung der BC für die Jahre 
1979"""1981 (An. J § 2 21. RAG). Die Anpassungssäne betrugen 4,5% für 1979 und jeweih 
4% für die Jahre 1980 und '98,; 

- Ncuregelung der Krankenversicherung der Ren! ner (K V dR) ab I. I. 82. Stau eines Pauschal­
betrages der GRV zur KVdR wurde der Beitrag auf eine individuelle LeislUng des Renmers 
umgestellt (§ )81 RVO);' dadurch sollten die mdividuellen Einkommensverhälenisse der 
Rencenempfanger und die Lohnersatzfunktion der Rente berücksichtigt werden". Berech­
nungsgrundlage wurde der Zahlbetrag der Rente unter Einschluß von Zusalzleislungen 
(§§ 180 Abs. 5, }85 Abs. 2 RVO). Die Höhe des Beitragssm,es blieb im 21. RAG noeh offen, 
weil die Bundesregierung erst die Summe der Renlenzahlbetriige ermilteln woHte, damit die 
umgeslellte BeitragsleiSlung in ihrer Summe niehr geringer als vorher ausfiel"; 

- der Beitragssatz wurde von 18% auf 18,5% erhöht (§ 1}85 RVO); 
- BU/EU-Reneen ruhen beim Zusammentreffen mit Arbeitslosengeld (§ 08) RVO); diese 

Regelung wurde durx:h die Rechtsprechung des BSG zu den Invalidüiitsremen" notwendig, 
durch die die Vermittelbarkeit von eingeschränkt Erwerbsfähigen innerh~lb eines Jahres 
:tum Leistungskriterium der Invalidit.ätsre.nten geworden ist. Ein zeitliches Zusammen!ref­
fen zweier Leistungen soll dadurch verhinden werden, die BA Ll"iigr, sofern die Vorausset­
zungen gegeben sind, die Kosten dieses Jahres, die Rente ruht bis zur Höhe des Arbeitslo­
sengeldes; 

- Voraussetzungen der Dynamlsierung von Rente.nceilen aus freiwilliger Versicherung werden 
gestrafft, indem sie von einer größeren Regelmäßigkeit der Beirragsentrichtung abhängig 
gemacht werden (§ llS Sb RVO); 

67 Nach §§ 11 S I Ab,. 1C, 1'59 Ab,.), 1 ~60 Ab •. 1 RVO 1<1 die Anrechnung von besllmml~n lilien Von 
der Halbbc\egung .bhänglg, d. h. die Zen vorn EinlnU in die Vemcherung bu zum VemcherunpfaU 
muß mindestens zur Hälfle mil Pßichlbe"räg~n belegl setn, 

68 BVedGE 58,8 .. 
69 In donen vor dem BV.riG vuhandclten F:ilten lag die RenlcomlOdcrung ZWlsckn 2),9° DM und 

J1;,10 DM; BVerfGE 5S,S, (86((,). 

70 BGBI 1978 I, S. 1089 H. 
71 BT·Drs. Sh7H, S. '4. 
71 Det.: Albrtchl, Änderungen Im Recht der Rcntenv~",chcrung nach d.m 21. RenlenanplSSungsgl'Selz. 

In: DRV '978, $. '93-lIJ. 
7J BT-Drs. 81r714, S.lS, 5.17. 
74 BT-Drs. 8"734, S. }8. 
75 BSGE JO, 167: }o. 192: 4). 75· 
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- neue niedrigere Grenzen fUr geringfügige Besch~fngung werden eingefühn (Art. l § 9 
Nr . • b). 

Mir dem 21. RAG wurde 2.Um ersten Mal sei! 1957 das Prinzip der bruttolohnbew­

genen Rente(nanpassung) durch brachen und durch politisch festgelegte Prozent­

sätze ersetzt, die ausschließlich unter finanzpolitischen Gesichtspunkten gewählt 

wurden. Begründet wurde das Vorgehen mit der Notwendigkeit einer» Verlangsa­

mung und Verstetigung des Zuwachses bei den Renten« und einer »schneUeren 

Harmonisierung der Einkommenszuwächse bei Rentnern und Erwerbstätigen,,7'. 

Diese neue Begrifflichkeit signalisierte eine Abkehr von der bruttolohnbezogenen 

Anpassung, weil nun »Verstetigung« und »Harmonisierung« von ReIHen und 

Einkommensentwicklung in den Mittelpunkt der Rentenanpassungspraxis unter 

dem Diktat knapper Ressourcen rückte, die Sicherung eines angemessenen und 

politisch gewolIren Rentenniveaus dagegen an Bedeulung verlor. Gerade in den 

Jahren 197!r19R I wären die Renener durch den time-lag des bisherigen Anpassungs­

verfahrens in den Genuß relativ hoher Renccnsteigerungen gekommen. Der Verweis 

auf ein unangemessen hohes Rcmenniveau77 ist vorgeschoben. im Zeitraum zwi­

schen 1958 und 1979 lag die durchschnittliche Steigerungsrate der Renten mit 7,2% 
um fast cinen Prozentpunkt unter dem der Bruttolöhne (S,I % y~ . Die auf politi­

schem Weg vorgenommenen Verändenmgen der BG wirkten sich zudem auf 

zukünftige Anpassungen aus, die von einer um rd. [J % niedrigeren Basis ausgin­
gen7? 

Auch antizyklische Gesichtspunkte des time-lag, über eine Nachfragestabilisierung 

bei Rentnern konjunkrurelle Impulse zu bewirkengO, wurden damit aufgegeben. 

Außerdem haben die Renten erst in der Rezession aufgrund der zeirlichen Verschie­

bung über die allgemeine Bemessungsgrundlage die Chance, in ihre Funktion als 

Lohnersatzleistungen hineinzuwachsen, was durch die Rentenreform [957 politisch 

gewollt und durch die Renlenformel vorgegeben warl'. Insgesamt wurde der Bund 

um 3,2 Mrd. DM in den Jahren 1979 bis [982. entlastet und Einspanmgen für die 

GR V in Höhe von 170 MilJ. DM bei Einnahmesteigerungen durch die Beitragssatz­

erhöhung von 2,9 Mrd. DM für [98, erreicht1h
• 

4. Bruttolohnorientierte RentenfoYmel mit nettolohnorientierter Wirkung: 
Die Hausha!tsbegleitgesel2e 198) und 1984 

Die mittelfristige Rentensanierung ab Ende der 70er Jahre konnte die durch 

ökonomische und demographische Veränderungen bedingten Probleme der GRV 

auf die Dauer nicht lösen . Millionenarbeitslosigkeit, geringere lohnsceigerungen 

und die nun wieder zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussion ruckenden 

76 BT-Drs. 8iJ7H, S. 2~ I. 
77 BT·Drs. SII7J4, 5. 21 · 
78 Errechne. n.eh : Böcker u. ~., xm.lpolitik, Köln .,81, Sch.ubild 16, S. llS; die '9)8 .usgefallene 

Anp:usung ist h.ubei noch nlch, eJng<r("chncl. Würde man SIe einrechnen. läge d .... durchsch')Illliche 
Anpo.<sungssat7. dcr Renten noch ",.dnger. 

79 ErrrchnM n>eh : Schm'hl u. '., Soz.:>!. Sicherung '971-'985 . Ver.eilungsworkungcn sOZl:Jpoliu,cher 
M.ßnahmcn on Jer BRD, FrankiunlBemlNew York '986, ÜbersIclu ~-', S.78. 

80 Diest( Gc.lchtspunk' wml'm llcncht der Sozi.lenquclekommLSSlon, S01.lal. Si,hcnmg LI) d~r Bundes­
republik Deutschland, SlUllg~n U$W ., 0.J. ('966), Zi. 46S und S04 ausdrücklich b",ont; vcrgl. luch Ja> 
Konzept einer ""egn~nen S01. • ..tpöülik on: rafffVolgtiinder (Hg.). Sozl>lpoliJik ,m \'(I>rtdel, Bonn 
1978. 

8. Btuek, Die schltchtcs •• aller Lösungen, m : SF 27.Jg. ('978), 5.74. 
8z BT-Drs. SII7H, S. S f. 
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390 demographischen Veränderungen - besser und analytisch exakter : die sich ver­
schlechternde Relation zwischen Beitragszahlern und Leislul1gsempfangern - veran­
laßten die CDUJCSUJFDP-Regierung zu weiteren Eingriffen in das Beitrags- und 
leisrungsrecht. um - so die armliche Begründung - weiterhin drohende Defizite in 
der GRV abzuwenden. Während das HBeglG 198) der Rentenversicherung eine 
"dringend erforderliche Atempause ,(8) verschaffen sollle. beanspruchte das Maß­
nilomenbündel des HBeglG 1984, ~Bestandteil einer langfristig angelegten Gesamt­
konzeption~ zu sein, mit der »System und Struktur« der Rentenversicherung 
nachhaltig verbessert werden sollteni .. Die im HBeglG 1983 vorgesehenen wichtig­
Sten Maßnahmen waren folgende rs : 

- Verschiebung der Remenanpassung vom r.JlSl. (98) auf den {,Juli '981 (§§ 1171. '273 
RVO) ; 

- Einbezug eines Beitrags zur KVdR. der ~b .. Juli 198) '%, ab '984 }% und ab 198\ \% 
betragen sollte (§ ! )04e R VO); 

- der Bundes2usehuß wird um 0,9 Mrd. DM gekürzt; 
- die Beiträge der Bundesanstalt für Arbeit werden nicht mehr wie bisher nach dem letzten 

Bruttoentgelt. sondern nach der Höhe des tatsächlichen Leistungsbezugs berechnet (§ [)8sa 
RVO). Die ßerechnungsgrundlage beim Arbeitslosen-, Kurz:ubeiter-. SchlechrwelCer- und 
beim Unterh:utsgc!d belriigl nun 68% des letzlen Nenoentgelts. bei der Arbeitslosenhilfe 
58% . Die Versicl1erungspfJjcht fiir Leisrungsempfanger der BA entfiel. Zeiten des Lei­
stungsbezugs werden in der GRV wieder wie Ausfallzeiten berechnet (§§ un. 11\9 RVO); 

- die Tabe.llenwene fiir die Bewenung der erSlen fünf Beitragsjahre (beitr.lgsgemindene 
Zeiten) werden fiir Frauen und Mä.n.ner vereinheitlicht und mit 90% des durchschnitllichen 
Bruttoentgclts berechnet (§ J2 55 Abs. b aa. bb); 

- die ßeiu'::ige für Wehr- und Zivildienstleistende werden von 75% auf 70% der BG gesenkt 
(§§ '255 Abs· 4C und Abs. 6 Satz 3. 1}8 sa aal; 

- bei Kuren und Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation mii~sen Zuzahlungen erfolgen 
(§ 1l4J RVO); 

- der Bellragssatz wurde vom I. Sept. 198} um 0,\% auf wieder 18,5% angehoben (An 2 
§ Job ArVNG i , d. F. des Art. 22 Nr. 8 HBeglG [983)", 

Dieses Maßnahmenbünde.l, mit dem sich der Bund direkt um 6.78 Mrd. DM in der 
Rentenversicherung enclastete81 • verlagen in erster Linie Kosten der Arbeitslosigkeit 
vom Bundeshaushalt auf die GR V. Allein die neue Beitragsbemessung für Lei­
srungsempfängcr der BA minderte die Beitragseinnarunen der GRV um über 
I Mrd. DM pro Jahr88

. Für die GRV fallen zusätzliche Kosten an, indem bei der 
Remenberechnung diese Zeiten als AusfaJlzeiten berechnet werden müssen. die 
nach der Lebensstellung des Versichenen bis VOr der Ausfallzeit bewertet werden 
(§ 115P RVO). Da die Bemessungsgrundlage der Beiträge beim Arbeitslosengeld 
bei rd. 48% und bei der -hilfe bei rd . 41 % des Brutcoentgelts liegen, werden 
Ausfalb.eiten in der Regel höher bewertet werden, wobei hier Kosten der Arbeitslo­
sigkeit bei der GRV anfallen. Zudem ist eine Beitragszahlung der BA für eigentlich 
beitragslose Zeiten inkonsequent. und Beitrag und Leistung stehen in keinem 
Verhältni.s mehr, da der Berechnung der Ausfallzeiten durch Arbeitslosigkeit nicht 
die tatsächlich geleisteten Beiträge zugrunde liegen89. Dieser Kostenverlagerungs-

8) BT -On. 811 6s. S. 96 . 
84 BT-Drs. 10/))5, S. 57· 
8\ DeI.: AlbrtchvBackhaus, Die beltr.g.- und renten rechtlichen Auswirkungen d~ H.ushaltsbegleitge­

set~ ... '98), In: DRV '98" S. '47-171 . 
86 U,sprünglich w:ar die Beit .... gssaucrhöhung für den J . 1.1984 vorgesehen ; 19h wurde in Art. 1 § Job 

ArVNG i.d . F. des An. S Nr. l AFKG elOe Senkung des B<I1rags$Atze.s von ,8.1 .ul,8% vom,. J. ,,8. 
bis zum J I. H . 1J>8) bestImmt, um den Beitr:Jg zur Arbeitslrucnu<rsicherung wöhrend dieses Z,-itr:>ulTU 
ohne Erhöhung d.r inoges;untcn Abg.benl><t um den gleichen P,ozcnts.n: anzuheben. 

87 Errechnet D.ch BT-DT!. 1011°74, S. 60 f. 
88 BT-Dn. 1012074, S.6, •. 
8J> Alb,ccht/B,ckh,us, •. •. O . (FN 81), S. 148. 
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mech~nismus liegt auch den verminderten Beilragsleislungen des Bundes für Wehr­

und Zivildienstpflichtige zugrunde; in der Regel sind dies die ersten Beitragsjahre, 

die durch die Höherbewertung beitragsgeminderter Zeiten bei der Rentenbercch­

nung mit 90% bewertet werden, wobei auch hier die GRV die Differenz zwischen 

der Beitragsleistung des Bundes und der Bewertung bei der Rentenberechnung zu 

tragen hat. 

Insgesamt wird deutlich, daß sich der Bund aus der Finanzierung der Arbeitslosig­

keit zuriickzieht und diese anderen Sozialleistungssystemen, v. a. der GRV, aufbür­

det. Diese Kosten mußten u . a. durch die vorgezogene Beitragserhöhung bzw. durch 

die hinausgeschobene Rentenanpassung kompensiert werden. Betrachtet man die 

finanzielle Ausgangslage der GRV vor dem HBeglG '983, so wurden ihr durch die 

Beitragssenkung in den Jahren '982 und 1983 und durch geringere Lohnsteigerun­

gen als angenommen erhebliche Finanzmittel entzogen; die Maßnahmen des 

HBeglG '983 reichten zwar aus, diese Fehlbeträge zu kompensieren, nicht aber den 

Entzug von Bundesmitteln zur Sanierung des Staatshaushalts90 • Insofern ist die 

Finanzkrise der GRV nicht nur von exogenen Faktoren abhängig, sondern von 

politiuhen Eingriffen zugunsten des Bundeshaushalts und unter Aspekten der 

Verlagerung von Kosten der Arbeitslosigkeit auf andere Sozililversicherungssy­

steme91 . Dieses >politische Risiko< haben unter der Dominanz ökonomischer und 

finanzwinschaftlicher Gesichtspunkte - Senkung bzw. Stabilisierung der Lohnne­

benkosten - in erscer Linie die Rentner zu tragen. Die Tendenz der Neu- und 

Umverteilung auf die Rentner wird durch das HBeglG vom ll . H. '9849> noch 

deutlicher, dessen Maßnahmen sich wie folgt zusammenfassen lassen9); 

- Der FaktOr der Rentenanpassung wird akmalisien. indem die neue Berecbnungsgrundlage 
die Veränderungsrate der BC des Jahres wird, die der Anpassung vorausgeht (§ \ 215 Abs. ~ 
RVO); 

- Die Re.ntenniveausicherungsklausel wird gestrichen und durch den .Grundsatz einer gleich­
gewichtigen EntwickJung der Renten und verfügbaren Arbeilsentgehe. crsetzt (§ 1172 

Abs. l RVO); 
- stärkerer Einbezug von Sonderleisrungen in die BeilragspOicht für die GRV {2. B. Urlaubs-, 

Weihnachts·, Übergangsgeld (bei Rehabilitation) und Verletzlengeid aus der UV. Gratifika· 
uonen, Provisionen u. ä.) (§ 385 Abs. 13 in Zusammenhang mit § 1400 Abs. 2 Satz 2 RVO); 

- Erschwerung der Anspruchsvoraussclzungen für BU- und EU-Renten (§§ u46, 1247 
R VO), indem sie nach dem neu eingefühnen Abs. 2a nur noch gewährt werd<'.n, wenn der 
Versicherte in den letzten 60 MOnltcn vor Eintritt des Versicherungsfalls mindestens )6 
Monate mil Beitr~gen Kir vcnicherungspflichtige Beschäfligung belegl hat; 

- Anstieg des Beitrags zur KVdR von ,% auf}% zum LJuni '984, wie es im HBeglG 198) 
vorgesehen war (§ J 304C RVO); 

- voner Einbezug des Kranken-, Versorgungskranken-, Verletzten- und Übergangsgeldgeldes 
in die Beicragspflicht (§ 1}8jb RVO) ; 

- Streichung des Kindergddzuschllsses bei Neurenten und Erselzung durch die Kindergeldre· 
gelung (§ 1262 Abs. 1 Satz 1 RVO) ; 

- Herabsetzung der Wartezeit für Allersruhegeld ab 65 Jahren von 15 auf 5 Jahre {§ 1248 
Abs.7 Satz} RVO); 

- Erschwerung der Anspruchsvoraussctzungen für Altersruhegeld für Arbeitslose ab 60 Jah· 
ren, nachdem schon im AFKG vom 22. Il. 198 J" eine Veränderung vorgenommen wurde" . 

90 Sche"'e. Das polir.i$Che R.L.iko der Renlenversu:he-rung und der Ren,n.r. in : SI' p. Jg. (198 ». S. 1-0. 
9' Ob du .polinsche Ri.iko. der GRV größer ist.1s durch die Bevolurung:<"u"IckJung, wie Schewc 

(a . •. O . (FN 90). S.6) beh."p •• t. b .... uch. hier nicht entsch,eden zu werden . Wichug isr ,lIeIn die 
F.,.",c-lluuS. daß die ('","uIIICf,iaIisil:Tunj; Jer GRV IUr 'y"c:-mw,drige Zwecke em "'es.ndicher PaklOr 
der finanzieUen i'roblnnc der GR V LSl. 

9' BGBI. I, 1984, S. 1 S)l. 
9) Det .: AlbrechtfB.ckhaw. Die beilrags· und rentcnrcdHlichen Awwirk"ngen des Haushahshq;lwgc· 

.el"'" I 984. in: DRV 1984, s. 45-80. ''1 BGBI. I, 1981. $. 1497. 
9S Dazu: B.rkmin. Ahen:ruhegdd für Ar~lslo~. In: DAngVers 29.Jg. (198,). S. ~8)-186. 
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392 T~{ im AFKG \fon t98t neben die An~pru(h~voraussetzung, daß der Versichene in den 
letzten I'!. Jahren mindestens 5l Wochen arbeitslos gemeldet sein mußJe, die Bedingung, in 
den letzten 10 Jahren mindestens g J ahTe eme renlenversicherungspflichligc Beschiifligung 
oder Tatigkcit lusgcLibt ZU haben, so wurden nUn b~i der Berechnung des lo-J:lhres­
Zeitraumes bestimmtc Zeiten (alle ErsalZzeiten, Aus(~Uzeiten nach § 1.259 Abs. J Nr. /-4 
RVO und Zeiten des Bczugs einer Rente) nicht mehr mitgezählt, wodurch die mitzuzählen­
den Zeilen vcrl~ngen wuraen (§ 1248 Abs.2 Satz) R VO). 

Nach der amtlichen Begründung war dieses Maßnahmenbündel Bestandteil einer 

»Gesamtkonzeption z.ur nachhaltigen Verbesserung der Struktur der gesetz.lichen 

Renrenversicherung« (Herv. von mir)96, das auf eine Neuorientierung der Renten­

politik hinausläuft. Zur wichtigsten Maßnahme gehört der veränderte Berechnungs­

modus bei der Rentenanpassung, der als »programmatischer Grundsatz,,97 in § 1272 

Abs.2 mit der Veneilungsforrnel der »gleichgewichtigen Entwicklung von Renten 

und verfügbarem Einkommen .. seinen Ausdruck fand. Parallel dazu entfiel die 

Rentenniveausicherungsklausel als normiertes politisches Sicherungsziel. 

Betrachtet man unter diesem Aspekt die Sozialbenchterstauung9S , so fälle auf, daß in 

den Rentenanpassungsberichten der Bundesregierung die bis '982 übliche SleUung­

nahme zu § ! 272 R VO ohne Kommentierung entfallen ist, während t98z noch 

festgestellt wurde, daß keine der berechneten Varianten das geforderte Rencenni­

veau unterschreiten würde99. Realiter ist das nach der Remenniveausicherungsklau­

sei gefordene Remenniveau seit 198t laufend unterschritten worden 'oo, sofern man 

den Beitng zur KVdR mit einrechnet, der als wirksame Belastung der Rentner das 

Nettoniveau beeinflußt. Durch die Eingriffe des Geselz.gebers, die seit Ende der 

70er Jahre fast immer über die )Stellgröße, der BG verliefen, hat sich ihr Abst.:md 

zum durchschnittlichen Brurroemge!d auf fast sieben Jahre vergrößerr'O'. Das 

Durchschnittsentgeld lag 1985 bei rund 37°00 DM, während die allgemeine BG bei 

rund 28 dlo DM lag, das entSpricht etwa 76%. Die Nettoquote liegt nach der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bei rd . 70%. so daß im Ergebnis sich die 

Rentenanpassung neuolohnorientierten Größen angenähen hat. 

5· Reform de5 Hinterbliebenenrechts oder »Auf dem Weg zur ,sozialhilfe­
RenU'?"'O> 

Die Reform des Hincerbliebenenrechcs, die dem Gesetz.geber durch ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1975 '°1 aufgetragen worden war, sollte die 

Gleichstellung des Mannes mit der Frau im Himerblicbenenrecln erreichen. Die 

Regelung, nach der der Mann nur dann ein Anrecht auf Hinterbliebenenrente hane, 

wenn die Frau vor ihrem Tod den Unterhalt der Familie überwiegend durch 

~6 BT-Dr'6. 10/.1)5, S. 17. 
97 BT-Drs. 10/BI, S'IS, 
98 Dazu Schmähl u.a.> a. a. O. (FN 79), $.88 (f. 
~ Vergl. BT -Drs. 9/ I !! I, S. H. 

100 Vgl. Schmilil u. a .• a. a. O. (FN 79) Ü),.,rSlchl 4-9, S. 90; die Rcnlmnlvraubw·chnungrn bel Schmwl 
u. a. und die \'om VDR (RentenversIcherunG In Zahlen 1987 Tab. 7.11, S.4.14l) berechneten Werte 
welchen wegen un .. r,chled~cher Definlllonen de. R.entennlvC":!us und des Bcungszwchu<scs zur 
KVdR erheblich vonctnand ... b. 

10' Kolb, Das GlctchkJanggebol n,eh §§ 1I7l Ab, .• R.VO, '19 Ab •. 1 AVG, 7' Ab •. 2 RKG, in: DRV 1987, 
S.12. 

10. So: Hein"c. Zur Reform der Hinterbliebentnv'''0'1:''ng oder: Auf dem Weg zur .SOz .. lhil( .... Rentc., 
rn: DRV ,,$5. S. '4j->j}. 

10J SVeriGE 39. ,69 , 
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Erwerbseinkommen bestritten hatte (§ [266 RVO), die Witwe in jedem Fall An­

sprüche auf die Rente des verstorbenen Mannes hane (§ '246 RVO), wurde vom 
BVerfG als noch nicht verfassungswidrig in Fonn eines Verstoßes gegen Art. 2 

Abs . 2 und J GG angesehen. Es trug dem Gesetz.geber auf, diese Regelung bis zum 
Ende der übernächsten Legislaturperiode - das WaI damals das Jahr 1984 - zu 
reformieren, da durch zunehmende Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen und 
durch Veränderungen des Familienrechts ein zukünftiger Vemoß gegenüber dem 
Gleichheitssatz nicht auszuschließen sei. 

Eine vOn der Bundesregierung eingeselzle Sachverstandigenkommission (SVKO)'o, schlug in 
ihrem Gutachlen'o, ein Teilhabemodell vor. Es sah in der von fast allen Paneicn und 
Verbänden favorisicrten AusgestallUng'''' vor, daß eine Teilhabe von 70% :u1 VOn beiden 
Ehepanncrn vOr und/oder in der Ehe erworbenen Gesamtansprücht bei Garantie des eigenen 
Anspruchs eu.tr;u'OJ. Sie wird ausgelöst durch den Tod eincs der Ehepartner und den 
Tatbestand des fongesehrillenen Alters oder der fnv!LIidität . Zeiten der Kindcrel7-iehung 
sollten bis zu drei Jahren mit 100% des DurchschniuentgellS angerechnct werden. 
Insges:u11t ziehe da5 Te.ilh~bemodell - trotz sich abzeichnender Mehrkosten - auf eine 
Verbesserung der materiellen Situation von Frauen mit keinen oder nur geringen eigenen 
Anspruchen, indem Schrille zum Ausbau der eigenständigen Sicherung der Frau vorgeschla­
gen wurden"''' . 

Am 28.4. J984 legte die damalige Bundesregierung einen Gesetz.entwurf vor"'?, der 

ein völlig neues Konzept, ein Anrechnungsmodell mit Freibetrag, vorsah . Dieser 
später Gesetz gewordene EntW\lTf'"O war einer der umstrittensten rentenrechtlichen 
Neuregelungen der letzten Jahre, sah er doch eine völlige Neubewercung der 
Funktion und Ausgestaltung des Hinterb1iebenenrechts für künftige Versicherungs­
fälle ab I. t. 1986 vor : 

- Der überlebende Ehegatte erhält nach dem Tod des Ehepartners immer cine Hinterbliebe­
nenrente, es bleibt bei dco bishcri(;en 60% der Remenanwanschaften des Verstorbenen 
(§ 1264 RVO); 

- Eigenes Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommco wird zu 40% auf dic Hinterbliebenenremc 
3Jlgerechnet, sofern es eine bestim mte Höhe überschreiecI; als Frcibelrag wurden},} % der 
BG, das waren damals knapp 900 DM, vorgesehen, die sich dynamisiercn (§ r 181 R VO); 

- Zeiten der Kiodererziehung sollen bei Frauen (auf Antrag auch bei Männern) - sofern sie 
nach 191t geboren sind - renlcnrechrlich anerkannt werden (§§ 1 227a Abs. I, 125 I ~ Abs. 1 
RVO); sie werden wie fiktive Beitragszcitcn gewertet und können infolgedessen cinen 
Anspruch auf Vtrsichc:.n.enrence sowohl begründen als auch steigcrn. Bewenet werden sie 
mit 75% des Du rchschnirlSentgelLs :tller Versichenen (§§ 1155 Abs. 6a, 1155a Abs. 5 RVO); 
dies entspricht in etWa einer Renr.ensteigerung um 25 DM pro Monal. 

- Als Erwerbseinkommen zählen aJle Einkommen aus unselbständiger T:itigkcit und Arbeits­
entgelte aus selbständiger Tatigkeit (5GB IV § ISa Abs. 1); ah ErwerbserS3tzeinkomrnen 
uhlen Leistungen ~us der GRV, der Beamtenversorgung, berufsnändischen Versorgungs­
werken, Ahershilfen für Landwirte u . ä. (SGB VI § 18a Abs. 3); nicht angerechnet werden 
infolgedessen bspw. Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung, Verp~chtung, Soziallei· 
stungen, die nicht Lohnersal2leiswngcn sind (1.. B. Wohngeld, Renten aus Kriegsopferver-
50rgung u . a.), Einkünfte :lUS privaten Versorgungssystemen (private Lebens- uod Aherssi-

'04 Bo!Iehluß der Bunde5regocrung tiber die Bildung ~ner S.ehvcr .. ,ndigenkomm1mon für die sou.le 
Sicherung der F .... u und der Hintcrblicbcn."Tl, on : SVKO '979. Anl~geband I. S. 5 f. 

10\ Guuchlcn der SVKO, Bann 1979. 
106 Vergl.: K.henbach, Vorschlägc der 8~er Komm.l$sion und du P;me,cn zur sozl,le.n Sicherung der F ... u 

und der Hinterbliebenen, ln ,DAngVcrs, l7.JI;. (1')80), S. 161-184; Krupp u. a. (Hg.), Alternativen d .. 
R<ntenrefonn 84. F .... nkfurtlNew York 1')81, S. '5 H.; S. 619 H. 

'07 GU13Ch'Cn der S.chvcrs"ndigcnlcommlsSlon, Bann, 97'), Zi. 11 [ (f. 
108 Knusch Zu dieser Auf(= ung v6n .Jgcns.ändigcr Sicherung der Fnu: Lampen, Anmerkungen 1-um 

GUL1ch,c.D d« Sachverständigenkommls$lOn lür die lozil.le Sieberung der fr~u und der HinlcrbJjcb<­
nen, in : ZldS. [J6. Jg . (J')Ro), $. 7>r736. 

'09 EnfWurf cin~ G.,."zc.< 1-ur Neuordnung der HinlerbliebcncnrcnlC1l 'OWlC 2ur Anerkennung von 
Kindcrcrziebungsulten ,n dcr gesclzlichcn Rontenversicherung (Hi.nltrbliebcnmrmlcn- und Er:r.rc­
hungszeic.en-GeSCI.1. (HEZG»), BT-Drs. 10/,677. 

110 BGBI. J "9850 S. '4501f. 

J9J 
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394 cherunger» lind ZusalzlcislU[lgen ~us öffenllich-rechtlichen Systemen bzw. öffentlich­
rechtlichen Sondersyslemcn. 

Der bisherige bedarfsauslösende Ausgleichstatbestand im Hinterbliebenenrecht war 
durch zwei Merkmale gekennzeichnet, durch den Tod eines Versichenen und durch 
den Ausfall des Unterhalts desjenigen, der vor seinem Tod den Lebensunterhalt der 
Familie überwiegend bestritten hatte. Bei der Witwenrente wurde dies pauschal 
unterstellt, bei der Witwerreme nachgewiesen werden; letzteres mußte nach dem 
Uneil des BVerfG durch die Gleichbehandlung von Witwen und Witwern beseitigt 
werden . Die Einführung eines permanenten Anrechnungsmodus macht die Hinter­
bliebenenrente nun von einem dritten Kriterium abhängig, von dem Kriterium der 
fin.1nz.icllen Bedürfttgkeit, das einem Systembruch im Rentenrecht gleich­
kommt"' . 
Der Regierungsencwurf' H und seine Verteidiger"} begründeten die pcnnanente 

Anrechnung damit, daß die Hinterbliebenenrente auf den Bedarf in der Person des 
Überlebenden abstelle; erlischt die Unrerhaltsverpflichtung nach BGB § [360 Satz 1 

durch den Tod eines Ehepanners, so trin an seine Stelle die Hinterbliebenenrente, 
die auf den Bedarf des Überlebenden abstellt, aber hinfällig wird, sofern der 
Überlebende über ins Gewicht fallendes Einkommen verfügt. Die Einkommensan­
rechnung ist dann ~gewissennaßen die konkrete und typisierende Betrachtungs­
weise für den Unterhaltsersatzbedarf, und sie ist das notwendige Korrektiv für die 
vom Geserzgeber vennutcten Bed3rfstatbestände""~. Anstelle der durch Tod er­
loschenen ehelichen Beziehung triu nun eine varwble Beziehung zwischen Hinter­
bliebenem und Versicherungsträger : der Versicherungsträger -span im Rahmen 
seiner .Unterhaltsverpflichtung< um so mehr, je mehr der >Unterhaltsberechtigte, 
selbsr besitzt. Damit verkehrt sich der Unterhalrsanspruch des Überlebenden in sein 

Gegenteil: Bezieht er anrechenbares Einkommen. so resultiert aus diesem Anspruch 
uno accu ei ne U nterhaltsverpfl ich tung gegenü ber dem Versicherungsträger" J J I, die 

im Extremfall - vom Gesetzgeber durchaus gewollt"6 - zum völligen Ruhen der 
Hinterbliebenenrente führen kann. 

Neben dieser Umkehrung des Unterhaltsanspruches hat die laufende Einkommens­

anrechnung erhebliche versicherungsrechtliche Konsequenzen . Der mit Erwerbs­
und Erwerbsersatzeinkommen sich verändernde Bedarf. wie es der Gesetzentwurf 
formulicrt"7, wird zur Bedürfttgkeit transformiert und damit einer wie der Arbeits­
losen- und Sozialhilfe eigentümlichen Subsidiarität analog. Das bisher vom Versi­
cherungsprinzip strukturieree Rentenrecht wird in einen vom Bedarfsprinzip gere­

gelten Bereich der Versichertenrenten und einen von der Logik des Bedürftigkeits­
prinz.ips dominierten Bereich der Hinterbliebenenrenten aufgespalten J .g . Die Varia-

111 So: Kolb, HiOl~rblicbcncnvcr51ch"ung od" Hinl"blieb,nenversorgung?, In : DRV '984, S.6Jj-649 ' 
von MaydcU, Hinterbb.b~ntnrcn,< mit Einkommtruanrechnung. ,Eine geglückte RcformkonzcplIor>?, 
In: DR V 1984, S. 661-676; der<: Zur Frage der SYSlemgerechllgkclI des Anrechnungsmod.lIs, In: DR V 
'98S, S. 35-)9; Helne, Die Ncurcgdung der Wi,wcn- und Witwerrenten 111 der gese,z~chen R.nt~nver· 
SICherung. UI: FamRZ, B .Jg. (1986), S. 'I )-1 H. 

111 BT-Drs. 1011677, S. 1) f. 

Tl] Etw>: K.lt~nbach, Die Anrechnung von Einkommen .uf die Hinl~rbliebentnrcn'e '" .ystemgere<:ht, 
In: DAng Ver;, ] 1.}g. (1984), S . )l S-)] I; H~uck/Bokeloh, Die Neuordnung der HinlerblicbcnenV<!rs,· 
ch.rung IR d~r g~sel7.~ch.n ReßlenverSlcherung, In: DRV 19S~, S.6\0-661. 

I ''1 K~henb~ch .•.•. O. (FN "}) ' 5. pS. 
,! I Helne, •. 4. O. (FN 111), S. 1 '9 . 
! 16 BT-Dr5. '°1>677. S. '4. 
'17 BT-Drs. '°1>677, S. '4. 
IIS Nach Bley, S021.I,.ch" 1 . •. O. (FN 18), S. 70f. stcllen .II~ mtertemponl-Ißlm:ub,ekuven AusgleIchs­

latb .. t:;nd. de, SO'Ll.lrcchu, zu denen das Renlenrecht schön, .ur Bed:ufsmu'"0ncn .b, d;e ohne 
Wl·.l(ere Bcnick.ilchllgung von Eir>kommcn ,u.gcglichcn werden; umfassend: Kolb, .Bedarf" und 
. Bcdürftig~ell •. Be&riffsbcsummungcn In der H;nlcrblicbentnvcrs,cherung, Ul: DRV '98S, S. 40-46. 
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bjli(ät der Hinterbliebenenrente durch 13ufende Einkommensanrechnung wird zu­
sätzlich damit begründet, daß Hinterbliebenenrenten als Unterhahsers31zleiswngen 
besonders stark ausgeprägte Elemente des sozialen Ausgleichs enthahen' '~; aber 
auch die Hinterbliebenenrenten sind durch Beitragsleiswngen begründet und Be­
standeeil des in der GRV versicherten Risikoausgleiches. Durch Beitragszahlungen 
begründet der Versicherte für sieb und seine Unterhaltsberechtigten einen Anspruch 
auf Leistungen im Rahmen der Versicherung. Der Beitrag - dies ist bei der 
Einführung der Witwen- und Witwerremen in der AnV 1911 ausdrücklich beeont 
und in der Rentenrdonn 1957 bestätigt worden"o - ist versicherungsmathemalisch 
so feslgcset2t, daß er sowohl die Versichenen- wie auch die Hinterbliebenenrenten 
im umlagefinan~ierten Verfahren abdeckt. Insofern enthalten die Hinterbliebenen­
renten nicht mehr und nicht weniger Elemente des sozialen Ausgleichs als Versi­
chertenremen" I. 
Seine zentrale Begründung aber fand die Einkommensanrechnung in einem neuen 
Verteilungsknterium, dem Postulat der Koslenneutralitiit '''. Da die Reform durch 
die nun anspruehsberechtigten Männer auf jeden Fall Mehrkosten verursachen 
würde, mußten unrer dem Primat der K05tenneutraliüt bisher nicht berücksichtigte 
Finanzquellen ersch.lossen werden, die diese Mehrkosten ausglichen!!). Diese Fi­
nanzquellen waren die bisher nicht berücksichtigten Erwcrbs- und Erwerbsersltz­
einkommen, die durch eine Sondererhebung des VDR zur Berechnung der finan­
ziellen Auswirkungen der Reform erhoben wurden und bisher nicht in den Daten­
beständen vorhanden waren"·. Verteilungsrechnungen machen deutlich, daß beim 
Anrechnungsmodell über die Hälfte der Einsparungen durch die Anrechnung von 
Erwerbs- und Erwerbsers3ezeinkommen bei den Witwen aufgebracht werden "I, 
während die Witwer, bei denen zwar im Einzelfall die Einkommensanrechnung 
größere Einkommensverluste bewirkt, in ihrer Gesamtheit bevorzugt werden, 
indem sie neue Ansprüche auf von ihren Frauen aufgebaute Leistungen haben ,,6. 

Die innere Logik des Anrechnungsmodells führt - entgegen der offiziellen BetO-

"9 BT-Drs. Jo/~677. S.l4; vergi. auch: BVerfGE 48, H6 (JI7If.). 
"O Ausführlich Kolb, Hin,,,bliebenenvcrslch<rung oder Himerbliebenenverrorgung?, Ln: DRV '984, 

S. 6JS-649, bcs. 6}8 (f. 
J 1 J Daß Ledige den gl.Ichen Ben"g "-1hlcn ""< VcrlWI><ICIC w,dersp"ch, cli"er Aussage nlch" sond~m 

b<:i""g! die Thesc de' Rislko.u'gbch,; luch Ffluel\. die In der Regel länger. Ren.cnbe-Lug$~el!en als 
Männer haben. z>hlen d~n gleIch ... .seil rag. Außerdem läßI d", Romenrecht die Möglichkel! zu, da!! 
Fr.1u~n, d(~ Männer n.ch Ein'n" deren VersICherungsfalle .• geh." ... tct haben. eme Hint .. blieb~nenren •• 
gewahn wLrd. 

111 RT.-D ... 10/,677, S. l); an ""derer Stell< .. ,rd formulien, die Anrechnung von Einkommen ..... uch 
aus finln1.lellen Grunden erforderlich .• Zum BegriH der Krutmncurr"'itäl und se",er verteilung.poli .. -
<ehen Implik'l\onen de .. : Rub, Die Aus\Vlrkungen der Compulenechnologle .uf d .. polius.he Sy""m. 
Uotcrsuch. an Hand des GC'S~lzgcbung'pro1.C"C5 zur Renlcnreiorm J98\. Fnnklun/SerniNew York 
,,87, S. l86H. 

") Im übrigen 'SI d., AnrechnungsmodeU "nd die Anerkennung VOn eInem Kinderer2.lehungsJ>hr Im 
Vergle,ch 1.U versducdencn V • .,anlon des Teilh.bemodell, mll z. T. } KindererzIehungsjahren n,ch, 
kostcnnculral. wndtrn von der Gcsamlbcl35tung mll dem soztalpoJ,u<ch smnvolleren Teilbabemodell 
vergleIchbar; vc~l. d,zu Ruh, •.•. 0. (FN 11'), S. 370H. 

"4 Müller. Die Konupllon der SIIchpro bcnerhtbung zur Gewmnung "On Rcchnungsunlcrbgcn (ür d,e 
Rdorm 1984. In: DR V '98o, S. }l6--3}6; S. 390-4°4; 198 I, S. <T'O. 

IlS Müller/Now>lz.lo, Ab<eh:ilzungen d .. linanz .. llen AUSWirkungen der Reform des Hin,rrbJiebmen­
rech<.<, In: DRV '984, S. 691. 

116 Re. 106 joo Witwen "111 "ne Teil- b"w. Vollkur1.ung ein. wjhrend '41000 Minn .... neu In den Genuß 
der vollen blW. teilgekörzttn Wi'werren,e kommen; err~hnC1 n>eh MüllerlNow:llzlu , •.•. O. 
(FN r ,1), S.686/687; hel ,~, 000 Männe,,, ruh, die Wit",erreme aulgrund der Einkommen.anrech­
nung ganz. Gehl m.\ll r~alj1<lsch.rweHe d.von .us. daß das völlige Ruhen zu crheblichen Vcrhahcm­
änderungen, z. B. A uswe1chen Jn die Sch.nenwlnsch'ul. Auig.be VOll Erwerbs- und Neben.rwC<hsa,­
bm u. a. {ühn (dazu Schmähl, Neuregelung der HinterbliehenenversofbWlg In I:;ngerfmuger Pcrspek­
uve, In: DRV 1985. S .• 88-'96. be,. $. ~91 fL), so ""rd SIch die Anzahl der von d., Neuregdung 
proluJe,enden M;inn<r noch wwer ~rhöhen. 
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nung von Beitrags-Leistungs-Äquivalenl. - eine "umgekehrte Proportionalität von 
Eigenleistung und Versicherungsleiscung« "7 ein: Jede(r) Hinterbliebene schmälert 
seine Hinterbliebenenrente, je mehr er verdient; nach Eiotriu seines Versicherungs­
falls wird diese wiederum um so mehr gekürzc, je höher die eigene Rente ist. 
Das Anrechnungsmodell mit Freibetrag bzw. die ihm zugrunde liegende Logik 
kann durchaus auf Leistungen aus der GRV prinzipiell übertragen werden. Wird die 
Argumentation für schlüssig gchalten, daß bei Leistungen, die Umerhalcsers3tz­
funktion haben, diese nur gewährt werden, wenn der Unterhalt nicht anderweitig 
abgedeckt ist, so kann man in einem Analogieschluß ebensogut behaupten: Versi­
chertenrenten haben Lohners3ezfunktion, die bei anderweitigen Einkommen nicht 
oder nur zum Teil gewährt zu werden brauchen. Dieser "Scheinlogik« ,,8 ist bereits 
ein führender Unionspoliriker, der Berliner Sozialsenator und Vorsitzende der 
CDA der CDU, U. Fink, erlegen, wenn er dies als »Grundidee jeder Renrenm­
lung~ bezcichnct"9. Damit ist der Grundsatz der Subsidi~ricät und der Bedürftigkeit 
auf Renten leistungen insgesamt übertragen worden, so daß diese ,Idee< als Modell 
für finanzielle Notzeiten dienen könnte. 

6. Das Rentenrecht in der ökonomischen Krise: Von der sozialen 
Rentenversicherung zur Privilegierung der Privilegierten 

Die brutcolohnbezogene Rentenanpassung, die mit der Rentenreform '957 einge­
rührt wurde. steht in einem logischen Zusammenhang mit der sozialen "Rang­
stelle'" )0 des Versicherten, die über die ebenfalls bruttoorienrierte persönliche 
Bemessungsgrundlage ermittelt wird. Sie legt die Teilhaberelation 3m volkswirt­
schaftlichen Vermögen nach Aufgabe der Erwerbstätigkeir (esr. Legt man die 

Berechnungsmodalitäten vor dem 20. RAG zugrunde. so hat ein Eckrentner eine 
Einkommensminderung von rd. 16% im Vergleich zum geltenden Recht (1985) 

hinnehmen müssen, das entspricht einer realen Abnahme von rd. 240 DM im 
Monat'}'. Rechnet man die weiteren Maßnahmen der Haushahsbegleirgeserze hinzu 
(1.. B. Einschrankungen beim Wohngeld. ZU7..ahlung bei Rezepten, Kuren. Heilbe­
handlungen. Beiträge zur KVdR u. a.), so kann von einer noch höheren Einkom­
mensminderung ausgegangen werden')" ein Eingriff in die Lebenslage, .. wie ihn 
keine andere Gruppe der Bevölkerung hinnehmen muß oder 7.U erwarten har."')} 
Für die Zugangs- und die Bestandsrenten gilt deshalb, daß sie heute über eine 
bTlluolohnbezogene Rentenfonnel mit nettolohnbezogener Wirkung angepaßt wer­
den. Die Formel der gleichgewichtigen Entwicklung von Renten und Einkommen 
im Zusammenhang mit der Streichung der Renr.enniveausicherungsklausel verweist 

117 P'ple., D~ Anrechnungsmodell aus verfa.!sung~redI11ich<r Sicht. tn: DRV 1981. S.174, der erhebliche 
W'rf:OS'Uflg<rochlliche Bedenken (ormuh~rt ; dagegen: Krause. Die verf:>s<uogsre<:htliche Zulass,ghll 
des Rq;icrung.tntwurfc. e,nes Ge.."zes zur Neuordnung d.r Hinterbllebenen.enlen sowie der Aner­
kennung von Kindc.erzi"hungSZI."llcn .n der g<:lcl~lichcn RC1llenversiehcrung. m: DRV '98 S. 
S. '14-'71. 

t18 Ruhland, Sozialpolillsche und vcrf .. sungsrechlliche Bedenken gegen d>15 AnreclU1ungsmodeU, In: DRV 
'98r, S. 18). 

'19 Jntervi~ Iß d<r S2 vom '7. \.8\; Fink b.haupccc don: "Auch m der Rentenverstcherung gut d..s 
SubSldiU1~t""rinzlp. wonach dmn eIße Rente 31s Lohn.",alzelnkommmen gezahh WIrd, wenn der 
<>nulne SIch selbst mehl mehr hellen hnn und auf (remd. Hilf. angew'esen ", .« 

I}o Ri.chcrrerwcy, ..... 0. (FN JO), S. '01 H. 
'}' Errcclwet nacb Schm.hl u. a .••.•. O. (FN 79) ÜberSlch, 4-), $.81. 
1}2 Sche ... e, •.•. O. (FN <)0) S.4 gehl von über! 1 "10 .us. 
'H Ebd. 
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in diesem ZusammenhJng auf ein grundsätzliches Problem ; Da in der GR V eine 
Teilhabeäquivalenz realisierr ist, die über die Fakco[cn Zeit und Arbeitsentgelt eine 

soziale Rangstelle des Versichenen begründet, aber nicht - wie in der Individual­
bzw. Privatvcrsicherung - über den Beitrag ein bestimmtes SicherulIgszlel, muß der 

GRV ein »ihr gemäßes, kalkulierbares Sicherungsziel zwingend vorgegeben wer­
den.~ 'J1 Nur von einer solchen Größe ausgehend kann beurteilt werden, ob rein 

individuelle beitrags- und zeitbezogene Faktoren ausreichen, um dieses Sicherungs­
ziel zu erreichen. oder ob über politisch gewollten sozialen Risikoausgleich (Höher­

bewertung beitragsgemindene Zeiten, Anrechnungsfakcoren und -umfang beitrags­
loser Zeiten u. ä.) dieses Sicherungsziel erreicht werden soll 'JS. Ohne Zicldcfinition 

erhöht sich die Unsicherheit der Versicherten. in welche Richtung sich die GRV 
entwickeln wird bzw. welches Lebensstandardniveau im Alter erreicht wird. 

Die GRV wird immer mehr - auch das wird in den letzten Jahren deutlich - auf eine 
Versicherung zurückgestutzt. die vor allem langjährige Arbeitsplatzbesitzer privile­
giert. Alle Maßnahmen der letzten Jahre machen Tatbestände zunehmend von direkt 

vorangegangener Beitragspflicht abhängig. Dies gilt u. a. für da.s Arbeitslosenaltersru­
hegeld und die Invaliditärsrentcn; für Personen. die vor Eincritt des Versicherungs­
falls längere Zeit nicht erwerbstätig waren bzw. Beschäftigungen unter der Geringfü­
gigkeitsgrenze ausgeübt haben (vor allem Frauen während bzw. nach der Kinderer­
ziehung), wird das Geltendmachen von Anspruchen erheblich erschwert. 
Bestrebungen zur Verbesserung der eigenständigen sozialen Sicherung der Frauen. 
wie sie im Vorfeld der Rentenreform '972 und der Refortn des Hinterbliebenen­
rechts eine RoUe gespielt haben. sind im Zeichen der ökonomischen Krise und unter 
dem Diktlt staatlichen Sparens völlig in den Hintcrgrund getreten . Oaran änden 
auch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten nichts Grundlegendes. die Spar­
maßnahmen reduzieren die materielle Wirkung erheblich und heben sie zum Teil 
auf')6; außerdem wäre die Verbesserung der eigenständigen Sicherung von Frauen 

durch zusätZliche arbeitsmarktpolitische und rentenrechtliche Maßnahmen zu flan­
kieren . Der Anrechnungsmodus im Hinterbliebenenrecht weist in die entgegenge­
setzte Richtung, so daß die Anrechnung von Kindererziehungszeiten als familienpo­
litische Maßnahme mit hoher symbolischer Wirkung im Bereich der Rent(;nversi ­
cherungen zu qualifizieren ist. 
Verscltiedene weitere Maßnahmen. wie der Einbezug bisher nicht erfaßcer Leistun­
gen in die Beitragspflicht, die Anrechnung von Einkommen nach Eintritt des 
Versicherungsfalls im Himerbliebenenrecht. verweisen auf ei oe StrategIe der lnlen­
siviemng bisher nichr erfaßter Ressourcen, die nun - zum Teil ohne Gegenleistung­
für die Finanzierung der GRV mobilisien werden. Diese Interpretacion wird 
dadurch gestärkt. daß sich der Bund aus der Finanzierung von Anteilen aus der 
Rentenversicherung zuruckgezogen hat, die politisch gewollten sOLialen Risikoaus­
gleich darstellen. nun aber den Beitragszahlcrn bzw. Leisrungsempfängem aufge­
bürdet werden. Je mehr sich der Bund aus der Finanzierung 7.urückzieht 'l7 , desto 

rH Kalb, ,. a. O. (FN '9), S. I H und ~um folg~nd~n. 
'JS Di~ Slchver"ändigenkommuslOn Altcrsslcherungssym'mc (Gutach"n d er S.chvelSl'ndigenkomm .. -

Slon, Benchtsband r, Bonn "S}, S. 14') hat In ihren Empkhlungen em Sichorung.>zIeJ cxpliw gcna.nnt ö 

.-s solile emcn oahersgemäßen Lcbcns.!,,,,,d.rd. ge-w.hrloosten und 70"/o-<J0% dC5 NCHoarbeot,en'geJ,,", 
bNr.gen. Eine Sp4lll1e von bIS zu ~o% 1St .Herding, mchl pri7.\S genug; ".u not wendigen Kn,enen e,nes 
solchen Zitls: Kolb, a. a. O. (FN ,,), S. r)l . 

I}6 Die S'relchung des Kinderzuschusse5 bspw. bewirk, c<ne Ycrnngcrung um ,d. I \0 DM. während die 
Anrechnung etMS Kindcrc17.lehungs)>hres die Ren,e um rd. 2 S DM steIgen . 

'l7 Zu die..,rn Problem deI.: Hof/rn""n. Die S,.bili," des Bundeszuschusses zur gese,zlichen R~ntc:nvcr,,· 
chC1"\lng. In : DAngVers 29.)g. (1981). S'40r-~o7; Mackscherdv'ßougcr/Kretsehmann. Ocr Finanzau. ­
gleIch 1-wischen Bund und der RentenvClSlcherung. His<orosche und sY''''m,,,,che Ikmerkung llUT1 

Bunde5zllschuß. 1Il: Finl./lzorchiv, N.F.. l,9. Jg. (.,81). $.)8j-407)· 
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J98 stärker muß bei stagnierendem Wachstum in einem Umlageverfahren die Strategie 
der Intensivierung verfolgt werden. 
Damit einher gehe eine Reduktion der durch die GRV abgesicherten Risiken. Die 
geringere Bewertung von Ausbildungsaushllzciten, der venninderte SchueL bei 
Invalidität, die Verschärfung von Anspruchsvorausseezungen durch Nachweis ver­
längerter eigener Vorleistungen, all dies führt die GRV auf ei.ne zunehmend 
individualistisch orientierte Sozialversicherung unter Privilegierung langfristig Be­
schäftigter zurück. Die Scirkung der BeieragsbeLogenheit der Renee, wie es die 
amdiche Begründung zUm HßeglG 1984 formulierte ' )!, und die davon abgeleiteten 
Maßnahmen engen den sozialen Risikoausgleich auf eine intertemporale Umvertei­
lung im Lebenslauf unter Zurückdrängung interpersonel!er Dimensionen ein'J9. 

Diese Tendenz wird durch die Ilufende Rechtsprechung des BVcrfG zum EigenlIImsschutz 
öffentlich-rechtlicher Positionen flankten. In seinem Uneil vom 28.).. 1980 zum Versorguogs­
ausgleich" · hat das Gericht die zentralen Elemente dargestellt. die bei subjektiv-öffentlichen 
Rechlen einen Sachverhalt begrunden, die dem eines Eigentümers ähnlich ist und in der 
weiteren Rechtsprechung konkrellSien"' . Gegenst.1nd des Eigentumsschutzes nach Art. t4 
Abs. I Satz 1 ist die Versichereenrente und die RentenanW2nschaft als potentielles Eigen­
turn"'. Sie erfüllen Funktionen, deren Schutz Aufgabe de( Eigentumsgar:\.ntie sei, wobei das 
Eigentum - Im Zusammenspiel mit der persönlichen Freiheit - einen Freihensraum im 
vemlögensrcchtlichen Sinne sichern und &ldurch eine eigenverantwortliche Gestaltung des 
Lebens bewirken soll. In heutigen modernen GeseJlschaflen erfolgt »-o,"rtSehahliche EXJS\enz­
sicherung wenIger durch Sachvermögen als durch den ArbetLSenrag und die daran anknup­
fende solidarIsch gerragene Daseinsfürsorge, die historisch von ieher mit dem Eigentumsge­
danken verknüpft war .• '" Renlen und -anwartschaften tragen demnach wesentliche Merkmale 
des verfassungsrechdich geschützten Eigenlums : Sie Sind privatnü!zig. d. h. die Zuordnung;Lu 
einem RecbtSträger mir privater Verfügung und individuellem Nutzen ist gegeben, auch wenn 
Rentenanspruche nicht uneingeschränkt der individuellen DispOSItion des Benutzers unterlie­
gen''' . Die grundsätzliche Verfügungsgewalt realisiert sich in der .Herrschaft über d3S 
Eigentumsobjekt., die nicht nur über die individuelle Nutzung, sondern auch über den 
.Umfang durch die persönlichc Arbeitsleistung des Versicherten mitbestimmt wird" '·~. Je 
höher und ausgeprägter der Anteil an eigener Leistung ;Sl, desto stärker trm der personale 
Bezug und damit der tragende Grund des Eigentumsschuucs zu Tage. 
Für die Re"bweJte des verfassung.srechtiichcn Schutzes haI das Gericht eine Abstufung 
vorgenommen, die enge Grenzen bei einem hohen Anteil von Eigenleistungen des Versicher­
ten zieht und weile Grenzcn, wenn das Eigentumsobjekt emen .. soztalen Bc-zug und soziale 
Funktion. aufweist,,6 . Bei letzterem ergibt sich für den Gesetzgeber eine weite Geswtungs­
und Eingriffsfreiheit, besonders bei M.lßnahmen, die die .Funkuon und LelStungsfahigkeit des 
Systems der gesetzlichen Rentenversicherung Im Interesse aller zu erhalten trachten .. " '] Diese 
weite Eingriffsbefugnis ist \10m BVcrfG bei der geringeren Bewertung der Ausbildungs.aus{all­
zeiten durch das 10. RAG';!, bei der Durchbrechung der brutloJohnbczogenen Rentenanpas­
sung durch das 11. RAG'" und bei der Einführung mdividueller Beiträge zur KVdR'·· 
bestätigt ",orden, wobei immer wieder auf den notwendigen personalen Bezug in Form 
einkommcnsbezogener Beitragsleislungen hingcwiesen wurde''' . Bei der Bestimmung der 

'lS BT-Dr<. 10/JH, $.17· 
I J' Zu den Umvertcilungsdimcns.onen lI\ d~r GRV umfas.send: W.g"cr, Zur Mcßb.rk." eIßes verslche­

ruogsgernillClI Rlsiko.usgielcl.s und Umvcrteilung In der g~sc.zli~hcn Rcn,cnvc~,chc""'b' ,n: Schmihl 
(Hg.), '.3.0. (FN )0), S. 14If!.: SchmJhl u. , .. a .•. O. (FN 79).5.6711. 

140 BVerfGE jJ. 171 . 
'4' BVerfGE $8, 81; b4, 87; 6,,171. 
'4' SV.,rtGE j), 1n (189 L). 
'H SV.riGE IJ. 175 (190). 
'44 BVerfGE 0 . '7S (190 f.). 
'4j BVerfGE j} , 175 ('9

'
). 

1~6 BVer{GE \}' '71 ('92). 
/47 BVerfGE 0, '7j (19l)· 
148 BVerfG E SB, 81. 
'49 JlVerfGE 64, 87· 
ISO BVer/GE 69, q •. 
)SI BVer/GE Sß. 81 (1111.). 
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EingriHsmöglichkeitcn har das Gericht - neben den individuellen Vorleisrungen - immer 
wieder darauf hingewiesen, daß Versichene auch die Risiken des Sys.ems bei sIch verändern­
den ökonomischen und demographischen Verh:iltnissen 7.u tragen bäHen"'. 
Diese Rechtsprechung wird dem spezifischen Charakter von Rentenansprüchen und -anW-.ln­

schafren nicht umlasscnd gerecht : 
3.) Eine klare Trennung rentenversicherungsrecht.licher Positionen in durch individuelle Bet­
tr:lge begründete Aoteile und Elemente des sozialen Ausgleichs, die "Ausdruck besonderer 
staatlicher Fürsorge"'" seien, lißt sich nicht vollziehen; eone systembedingte interne Um"cr­
teilung bzw. eon sozialer AusgleIch ist jeder Versicherung immanent und Bestandteil der 
Beitragslulkulation"' . Dieser interne RIsikoausgleich ist mfolgedessen nicht mIt Bestandteilen 
idenusch, die über den Bundeszusehuß abgedeckt werden sollen. Das Argumen. der renten­
versicherungsrech.lichen Gesamtkalkulation läßt sich auch nich. einfach mIt dem HinweIS 
besei.igen, daß sich dann nicht mehr zwischen den einzdnen Elemen.en einer Rentenposition 
im Hinblick auf dte Retchweite gese.zgeberischer Eingriffe differenzieren lasse'''. 
b) Auch die Abwagungsfonnel des Gerichts zwischen den Intercssen der Allgemeinheil und 
dem einzelnen Interesse 3m flnanziellen Bestand seiner Rcmcnposition is. problematisch . 
Nach der laufenden Rechtsprechung Sind Eingriffe dlon begründet, wenn sie der Aufrech.cr­
haltung der Funktions- und Leistungsfii.higkell der GRV im Interesse aller dienen"'. D~s aber 
legitimiert letztlich jeden Eingriff in rentenrechtliche Positionen, denn welche Maßnahmc laß. 
sich nichr mit der AufrechlcrhaJtung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der GRV legi.i­
mieren'''. Damit wird die Abwägungsformcl des Gerichts tendenziell nur als .Leerformel.'" 
prlktikabel und gibt keine Hinweise auf die komplizierte und widersprüchliche Interessen­
struktur in der GRV, wie sie durch die an der Finanzierung und LeIstung bc.eiligten 
verschiedenen Personengruppen repräsentiert werden''''. 
c) Die vorschnelle .Analogisierung renrenrechrlicher Anw~rrschaften und Positionen, die durch 
komplexe uitliche und dynamische Strukturen, komplizierte und kaum encschlüsselbare Ver­
tcilungsprozesse''''' u. ä. gekennzeIchnet sind, mit dem statischen und unminclbar zuordenb~ren 
Eigentumsbegriff ist problematisch. Sie muß den Eigenrumsschulz so char~ktuisieren, daß Im 

Kern eine an der Privat- und !ndividualversicherung orientierte Interpre'3tion übrig bleibt. 
d) Auch die hohe Bewertung der Arbei( bzw. der durch etnkommensbezogene Beirrige 
begründeten Leistung wird der momentanen gesellschaftlichen Situation nich. gerecht. Zu­
recht stelle das BVerfG zwar fest, daß die EXIstenzsicherung der Menschen in erSter LinIe 
durch den ArbclLScnrag bzw. durch die daran anknüpfende solidarische Daseinsvorsorge 
getragen wird"'. Diese Existenzsicherung wird heute wesentlich durch Sozl:tlrecht, oft durch 
die Leis.ungen verschiedener Systeme und Institutionen, vermineh. Insofern is. zu fragen, ob 
der Eigenrumsbegriff im Sozialrecht nicht im Sinne der ~propeny fights" als eIßer. Vielzahl 
von unterschiedlichen Eigentumsanen und -funktionen, von gestuften Inhalten und differen­
zierten bzw. gestuften (Gemeinwohl) Grenzen.'" zu bestimmen ist. 
e) Unverständlich ist die Zuschreibung der Aufgabe, der Versicherte habe die RISiken der GRV 
zu tragen. wie es das Gericht seil dem U fleil vom I. Juli 1,981 laufend betont hat"l. Dies ~tel!t 
eine Umkehrung der Risikoübernahme dar: Nicht der Versicherte hat in Zeiten ökonomi­
schen, sozialen und demographischen Wandels die Risiken der Sozialversicherung zu rr3gen, 
vielmehr ist es Aufgabe der Versicherung, die durch Veriinderungen bedingten Risiken des 
Versicherrcn auszugleichen. Dies ist gerade die Funk.ion einer Soziaiversichen.JJJg, und aus 
dieser Funktion und ihrem Cb~rak.er als Sozialversicherung ergibt sich auch die Notwendig­
keit eines explizit formulierten Sicherungniels "'. 

I s> BVer!GE SB, &1 ("}); 6~, 57 (105); 67. '71 (3'4). 
'SJ BV.riGE S8, 81 (111. 114 f.). 
'S4 Dnu awführlich: Rischdfc:rwcy, ~. >.. O. (FN JO), S. 2&' L 
'SS BVu(GE s8,81(11». 
'S6 BVerfGE 58,81 (110); 64, 78 (101 (/ .); 69, 17' (}09ff.). 
'57 .Rischerrerwcy, l. 3. O. (FN JO), S. lSl; Knuse, Eigentum an sub,ektlVen öHemlich.n Rechten, Berlin 

1981, S. '74 IL 
I $& Kr~us~, 3 . .1. O. (FN 1\7), s. '77. 
'19 Duu dCI.: Risch,!Tcrw~y, a. a. O. (fN JO), S. 'S) H. 
160 Vergl. d~~u W'gner, ,.2.0. (FN ,8), bes. S. 16&f(.; auch die HinweIse von Kalb, In Mi". d. LVA 

Ober- und Millelfra.nkcn, )4·Jg. (198)). S.487, 4S8. 
,6, BVcrfGE 5}. 257 (190) . 
• 6, Hiibcrle, Arbell als s=13Jrcchdich verm",d,cs Eigentum Im Sinne des Art. '4 GG, on : Mi.l. d. L VA 

Ober- und Mine!franken, 14. Jg. (198.), S.491. 
16J BVcrfGE 58, SI (H); 64,87 (105); 69,27' ()I4) . 
• 64 VergJ. die on d~n FN 'H und 'JS o.ng''gebcnc W.crltur. 
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Die sich individualistisch orientierende Rentenversicherung muß sich ;dlerdings, 
will sie die sozialpolitische ZielseC2ung der Lohnersatzfunktion der Rente weiterhin 
erfüllen, auf Voraussetzungen verlassen, die sie nicht kontrollieren kann. Die 
Lohnersatzfunkrion erfüllt sich nur bei langer Versicherungsdauer lind relativ 
hohem Arbeitsentgelt'6 l , die Annahmen des Standard rentners bzw. des Nonnalar­
beitsverhältnisscs finden in der Realität immer weniger ihre Entsprechung, obwohl 
hier empirisch fundierte Prognosen schwierig sind. Dennoch kann von der parado­
xen Situation einer Renaissance des individualistisch orientierten Versicherungs­
prinzips in der GRV bei Abnahme seiner ökonomischen und sozialen Vorausset­
zungen gesprochen werden. 
Im Verlauf der krisenhaften ökonomischen Entwicklung gewinnt die Arbeitsmarkt­
lage als leistungsauslösender Tatbestand immer mehr an Bedeutung. Allein ein 
Anstieg älterer Arbeitsloser bewirkt einen Anstieg der nach diesem Recht zu 
gewährenden Leistungen ,66. Der Anstieg v. 3. seit Beginn der Soer Jahre hängt auch 

damit zusammen, daß das Arbeitslosenaltersruhegeld als Einstiegsregelung für 
weitere arbeitsmarktpolitisch motivieree Maßnahmen instrumentalisiert wurde, wie 
z. B. die Vorruhestandsregelung'67 oder betriebliche Sozialplanregelullgen Üger­
Regdung)'68. Der vorzeitige Übergang in den Ruhestand verursacht für die GRV 
erhebliche Mehrkosten, die für die FinanzefltwickJung von großer Bedeutung 
sind'6,. Auch im Recht der Invalidität hat die Arbeitsmarkdage durch die Recht­

sprechung des BSG (konkrete Betrachtungsweise) die Funktion eines leistungsaus­
lösenden Tatbestandes erfahren '70, so daß bei nichtvorhandenen Teilzeitarbeitsplät­
zen gesundheitlich eingeschränkte Personen endgültig aus dem Arbeitsmarkt aus­
scheiden müssen. Dies bewirkt nicht nur quantitative, sondern auch qualitative 
Veränderungen des Arbeitsangebots. Insgesamt werden über diese Regelungen 
ArbeitSmarkcrisikcn, die system- und risikogerecht der Arbeitslosenversicherung 

zuzuordnen wären'7', auf die GRV übergewäJzt. 

Die zunehmende Bedeutung des Arbeitsmarkts als leistungsauslösendem Tatbe­
stand im Rentenrecht und die Einführung von Alrerskriterien ins AFG (§ [05c'7» 

macht im übrigen deutlich, daß sich die Aufgabentrennung heider Sicherungssy­
steme von den Ri:indem her unter dem Druck langandauernder Arbeitslosigkeit 

aufzulösen beginnt und eine neue einheitliche Aufgabe deutlich wird: die arbeits­
marktexterne soziale Integration einer im Prinzip erwerbsfähigen, aber erzwungen 
erwerbsuntätigen Personengruppe. Deren Lebenslage ist unter dem Diktat knapper 
Kassen und Leistungseinschrankungen im Sozialrecht der letzten Jahre'7l durch eine 

161 N,ch ß",chl1Ung~n VOn Schtnl:hl (R~nlcn",ve,u, Kenlenhöhc und Sozl~lhilfe7..thlungco - emkom· 
mensmaßige .. Über· und Un.crver<orgung., 10: DRV '984, S. \63-577) SInd bei eln<m Durchschnitts· 
entgcld mlnde$lenS 16 B",rlgs)ahr~ nowtndig, un> üb .. dem Sozlalhil(en,vcau zu liegen (S. 177). 

166 Von '97} bIS 1986 slIeg die Zug"ngsquole be,m Arbellslosenahersruh.gdd von ),6% auf "% .n; 
vergl. ConrodilJacobslSchmihl, Vorull'ger R~ntenb.:tuß In der ßund •. 'rcpub~k DeuLSchhnd, In: SF 
)6.Jg. (1987). S. 184 . 

• 67 ßMAS, Vorruherund-Gescl>: wr Erlelch.erung des Überg.ng, vom A rben .. deben on den Ruh~st:lnd. 
,Sonn 1984; He'et, Zur sozlaipolillschen Problema.ik der Vorruhe'landsrcgdunl:. on: $(' H.Jg· (198\), 
S. 'H-J lJ. 

168 Kuhlew\nd. '.3. O. (FN )1), S.ll) Ir. 
169 Die !Costen eInes vorzeItigen Rcntenb.:zug, behufen steh .uf rd. 7,5% der JlhreSrcnte für die 

R<nl~nVtrstcherung; Hdbcrgcr, Notwendigkeit('n und Möglichkc ... n der Rdonn dcr gesetzlichen 
R,nknvCl"$lchcrung - 1..t:"'ung~C'lc, on: L:JmperolKühlewind (Hg.), D .. Sozi.lsysoem der Bundes .. -
publik Dcutschbnd. Bilanz und Pcrspekt..ivtn. BmrAB Sj . Nümberc '984. S. 'no 

'70 BSGE }O, ,67; jO, '91; ~J, 71. 
'7' Dazu: Bicback, RenlenverSlcherung und die Al>Slcherung des Risikos der Arbe"slo.Igkw, in: H~sse· 

mer u. ". (Hg..), Arbmslosigkell als Problem der Rcchts- und Sozi:dwissensch'{'L", Baden·Baden '9S0, 
S. 111-168; Kreil<ebohm, Arbeltsm"rk. und AhcrsslChcrung. St. AuguSlin '986, bcs. S. 7\ (I. ; 168 (I. 

17' DJ.2.u: KühlewInd. A ••• 0. (FN p), S. UO. 

'7j Zus:unm.nfass."d : ßicbock .•.•. 0. (rN l}). 
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Minderung so:z.ialstaadicher Teilhabe gekennzeichnet. Auf der malertellen Ebene 
dokumentiert sich das in zunehmender Armut im Alter'7', auf der rechtlichen Ebene 

in das Abgleiten in andere bzw. zus:itzliehe sozialstaadiche Sicherungen (v.:l. 
Sozialhilfe), in denen kein Rechtsanspruch auf Leistung, sondern nur auf Zugang 
besteht und Leistungen :In weitgehende Bedürftigkeitskontrollen gekoppelt sind 171. 

7. Ausblick: Steuerfinanzierte Grundrente oder beitragsfundierte 
Mindestsicherung i' 

Auf Dauer ist der sog. Generationenvenrag in seiner momentanen Forn) nicht 

aufrechtzuerhalten '76. Zunehmend wird :luch deutlich, daß die Rentenformcl bei 
bestimmten sozialen Problemgruppen unerwünschte Wirkungen zeitigt, wie Dis­
kussionen - quer durch alle Parteien - über Grundrentenmodelle, Mindestsiehe­
rung, Sockelungsvorschläge u. ä. dokumentieren 177. Neue remen-, gesundheitS- und 

alterspolitische Überlegungen sind in der Tat angezeigt, denn der zukünftige 
Sozialstaat wird noch mehr als bisher ein SozialsUzal für alte Menschen sein. Die 
weitestgehende Position eines Grundrentenmodells haben die Grünen vorgelegr, 

das eine einkomrnensun:lbhängige Grundrente VOn leoo DM für jede 60jährige 
Person vorsieht und mit einer darauf aufbauenden PC1ichtversicherung ab einem 
bestimmten Erwerbseinkommen gekoppelt ist '7S . So bestechend dieses Modell auf 
den ersten Blick ist, so sind gleichwohl Fragen zu stellen: wird nicht - ohne 

Kombination mit Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik - die Selektivität des 
Arbeitsmarkts gegenüber Problcmgruppen dcs Arbeitsmarkts verstärkt? Wird nicht 
die primäre Einkommensveneilung ungleicher, weil tarifliche Auseinandersetzun­

gen um Mindestlöhne und niedrige Lohngruppen durch Grundrenten obsolet 
werden? Besteht nicht die Gefahr, daß das gesamte Lohngefüge sich nach unten 
verschiebt? Werden nicht auch ungesicherte Teil- und Hausarbeitsplätze für Unter­
nehmen attraktiver? Zusammenfassend: Kann sich nicht der Marktprozeß weic 

ungehemmter entfalten als bisher? Eine Mindestsicherung im Alter kann womöguch 
weit sinnvoller auf der Basis von Mindestbeiträgen begründet werden, wie es das 
sogen~nnle Voll Eigenständige System der Alterssicherung vorsieht'79. Danach 
sollen alle Erwachsenen über eine Pflichtversichemng geschlossene Versicherungs-

'74 N .. gcle, ArmuI Im Aloer, In : FranzlK,usdRolff (Hg.), Neue .Ioe Un&leichhCll<.n, Opladcn 1986, 
S. 71-84. N~cW'le sprIch, von c.incm Armu"po,cntl~1 \'on '1-20% dcr nich, mehr erwerbstängen 
äJ,e",n Mcoschen, v. a. Frauen, d ... sind ZWISchen 1 und 1,1 Mio. Personen (5.7'), 

'71 Sterul, GrundrechlSschul7. ,m SoZlaJhiUereclH. on : KJ '986, S. "7-' }9, der die rechtliche Stellung von 
So~,.lhjHcemprinscm .Is "Grundrechts..-nlrcchtlichung< (S. 1 )8) beschneben h31. 

l76 Vagl. dazu sun vJd~r: lübeck, Die demogr,phlsc.hc Komponente bei der Fin.nzlerung du Ren",n­
versIcherung. In: DRV '98), S. '!4-'47; LubeckJSteeg~r, Ergebnisse von Modellrcchnungen zur 
lang{nstigen Vor.usbcrcchnung der Rcmcolusgaben. in: DRV 19B1, S. 19O-}O-,\i Gu<>.htl"n der Kom­
mi .. ,on des Verbandes d'"UlScher Renlcovcnochcruossträgcr : Zur lanSf,;slIgcn EntWIcklung der gcu"z­
lichen Rentmversichcrung, '987, S. 1 S ff.: Wagnn, •.•. O. (FN 18). 

'77 AI~ Übtrblick über die vochchlchugen Konzep,e und Diskus$lonen : P>.H, Grundrente und MindcSlsl­
cherung Im Alter, m : He,nzc:lHombach/Scheri (Hg.), Sozials"" 1000, Bonn '987, S. '\9-'70; 
KlanbergIPnnz, SOZlltc GrundSlcherung - aber w,e?, Sib J-ArbeilSplpicr Nr. "9. Fr:t.nkfurt/M3nn­
helm 1986; ßuddc, Zur Enlwicklung Und gcscllsd ... ftspoliuschen Bedeu,ung des Mindeste",komm~ns 
als neuu Form der EXISlenzs,cherung, Dipt.-Arbelt, Hanlburg '987, bes. S. 99 f(. 

178 ßT-DN. '0/}4?6; Di. Grüncn/S<:oiorensdlul7.bund G,.ue P,.."h« (Hg.), Grundr.nl ..... n Ah=>,· 
mut. Berlin 198\. 

'79 Krupp, Ein Vorschl.g zur voll eigenständigen Sicherung der Frau, .n: Krupp u. ' . (Hg.). Al(~mativcn 
der Rrnu:nr.iorm '84. FrankfuruNew Yo,k '98" S. '7-1); deI. bezuglich der Ausge"aloung: H01n.I 
RolflW"gner, Die Um,e'zung poli,ischer Vorschläge on operable Rcnt,·nreformahem.tiven. in: ebd., 
S. 7'-ql; Wagner, S.ruk'urrdorm Je< Rrnu:n'ys"'m~: Ein konkr~,er VO($chl'g. on, Winsch.ludienst 
66. Jg. ('986), S. '48-, j1. 
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verläufe aufbauen. die durch Mindestbeicräge eine entsprechende MindestSicherung 
im Alter begründen. Während der Ehe werden die Beiträge gesplittet. so daß beide 
Eheparrner gleichhohe Ansprüche erwerben. Bei Einverdienerehen soll die Frau 
(oder der Mann) über Mindestbeicräge versichert und Zeiten der Kindererziehung 
sollen bis zu drei Jahren anerkannt werden. Hinterbliebenenrenten würden dadurch 
wegfallen . Auch dieses Modell birgt erhebliche Schwierigkeiten in sich. wie z. B. die 
unterschiedliche Höhe von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen, will man 
nichterwerbsläligen Frauen nicht den vollen Beitragssatz aufbürden, die stärkere 
BelastUng von Einverdienerehen und niedrigen Ejnkommen u. v. m. 
Grundsätzlich ist jedoch vor jeder Diskussion der Einzelheiten zu klären, welches 
Modell am ehesten den Ausschluß ganzer sozialer Gruppen an der Teilhabe 
gesellschaftlicher Leistungen verhindert. In Marktgesellschaften gehört dazu v. a. 
die Chance zur Erwerbsarbeit, die die Voraussetzungen für weitergehende Teilha­
berechte darstellt . Vorschnelle GrundrentendiskussioneIl jedenfalls sind gefährlich, 
da sie zu leicht in das Fahrwasser VOn Strategien geraten , die die Prinzipien des 
Rentenrechts. wie sie v. a. in den großen Reformen von 1957 und 1972 realisiert 
wurden, g:rnz liber Bord werfen. 
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